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Antrag
auf Räumung von Waldbesetzungen

in Teilbereichen der Reste des Hambacher Forsts
zum Zweckeder planmäßigen Fortsetzung des genehmig-

ten Braunkohlentagebaus Hambach

A. Einführung

Die RWE Power AG - im folgenden auch „Antragstellerin“ oder nur „RWE" ge-

nannt — betreibt den im Kreis Düren sowie dem Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-
Wesifalen) liegenden Tagebau Hambach zur Förderung von Braunkohle. Der

Abbau der Braunkohle erfolgt mittels Schaufelradbagger, wodurchsich dasfest-
gelegte Abbaugebiet kontinuierlich voran bewegt. Gemäß dem landesplanerisch
verbindlichen Braunkohlenplan sowie den bergrechtlich zugelassenen Betriebs-

plänenerfolgt der derzeitige Abbau in südöstlicher Richtung, auch auf dem Rest-
Gebiet des HambacherForsis. k

. |
Um den weiteren Abbauin diese Richtung planmäßig fortsetzen zu können,ist
zunächst die Rodung bewaldeter Flächen notwendig. Diese ist nur innerhalb der
behördlich festgelegten Rodungszeiten möglich, welche für die kommende Ro-
dungsperiode zwischen dem 01.10.2018 und dem 28.02.2019 liegen. Im Rahmen
der am 1. Oktober 2018 beginnenden Rodungsperiode 2018/2019 soll die Ro-
dung der im südöstlichen Bereich des Tagebaus befindlichen Waldflächenin ei-
ner Größenordnung von ca. 100 ha erfolgen, um diese nachfolgendfür die Koh-
legewinnung in Anspruch zu nehmen. |

Die diesjährige Rodungist für den geplanten Fortgang des|Tagebaus zur Ver-
meidung von erheblichen ggfls. nicht mehr aufholbaren betrieblichen Nachteilen
für den Tagebaubetrieb und damit für die langfristige Kohleversorgung der
Braunkohlenkraftwerke unbedingt erforderlich. Der Tagebau Hambachsichert
rund 15 % der Energieversorgung in NRW ab. Nach dem Willen der Landesregie-
rung soll er ausweislich der Leitentscheidung vom 5.7.2016 diese Funktion auch

weiterhin langfristig innerhalb der genehmigten Grenzen des Abbaugebietes
ausüben. Nachdem im letzten Jahr aufgrund von Gerichtsverfahren betriebsseitig
eine Rodung ausgesetzt worden war, ist der planerisch vorhandeneZeitpuffer im
Wesentlichen verbraucht. Genehmigungsrechtlich liegen are für die Rodung er-
forderlichen Genehmigungenvollziehbarvor.

Sowohl im Bereich der diesjährigen und auch zukünftigen Rodungsfläche, als
auch innerhalb des unmittelbar hieran angrenzendenSicherheitsbereiches (rund
2-fache Baumlänge,bis zu ca: 70 m), wurden durch so genannte "Kohle- bzw.

Klima-Aktivisten" eine Vielzahl von Besetzungenerrichtet, um den weiteren Ab-

bau von Braunkohle zu verhindern. Es handelt sich dabei zum einen um Ver-
schläge innerhalb der Baumkronen(teilweise mehrgeschossige Baumhäuser) in
unterschiedlicher Bauweise, zum anderen um bodennahe Bauten, Zelte und
sonstige Einrichtungen,die im Wald angelegt wurden.Dieteilweise in 20 m Höhe
liegenden Baumhäusersind teils so beschaffen und ausgestattet, dass sie einen
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längeren Aufenthalt der Personen ermöglichen. Zudem sin sie teilweise durch
umfangreiche Seilkönstruktionen miteinander verbunden, was einen Austausch
der jeweiligen Personen möglich macht, ohne dass diese die Bäumeverlassen

müssen. Auchist davon auszugehen,dass auch neue unbekannte Personen
"von außen” dazu stoßen. Daneben wurden und werden immerwieder Barrika-
den, Erdlöcher und ähnliche Hindernisse, bis hin zu Bomben (Attrappen) bzw.
sog. USBVen (unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen), errichtet, um
den Zugang zum besetzten Bereich zu erschweren.Es ist zu erwarten, dass die

Rodungsbereiche in diesem Jahr nahezu flächendeckend mit solchen Baumhäu-
sern und sonstigen Besetzungen undBarrikaden belegt sind/werden und dass
gegen die Räumung und Rodung - wie bereits aus „Aktivistenkreisen“ angekün-
digt-- erheblicher Widerstand geleistet wird. Nach Lage der|Dinge steht außer
Zweifel, dass die Räumungnurseitens.der Polizei Angewerdenkann.

RWEist weder die Anzahl, .nochdie Identität der derzeitigen und künftigen Be-
setzer bekannt. Selbst der Polizeiist bei Angriffen auf eigenes Personal oftmals
eine Feststellung derIdentitäten nicht möglich, da dies durch diese Personen
gezielt verhindert wird. Dies reicht von einer Vermummung, bis hin zum Ankleben
künstlicher Bärte. Auch Ausweispapiere, welche eine Identifizierung ermöglichen
würden,tragen die meisten Personennicht beisich bzw. haben diese vernichtet.
EineIdentifizierung mittels Fingerabdrücken wirdteilweise durch die Manipulation
der Fingerkuppengezielt verhindert. Bereits in mehreren F Ilen wurden Perso-

nen (neben Mitarbeitern der von der Antragstellerin beauftragten Werkschutzfir-
ma auch Polizeibeamte) im Wald massiv und gewaltsam angegriffen.

Infolge der Besetzung wäre eine Rodung der künftigen Mileuffächen mit erhebli-
chen Gefahrenfür Leib und Leben der Beseizer verbunden. Auch stellen die
Personen selbst, wie die Vergangenheit mehrfach belegt hat, eine akute Gefahr
für die Rodungstrupps sowie das zum Schutz der Rodungstrupps eingesetzte
Personal dar, da diese gewaltsam an ihrer genehmigten,gerichtlich bestätigten
Tätigkeit gehindert wurden und werden. Ohne Räumung der Baumhäuser und
weiteren Besetzungenist eine Rodung dahernicht durchführbar.

Dies hätte zur Folge, dass RWEdie Besetzungenfaktisch dulden und den weite-
ren planmäßigen genehmigten und vollziehbaren Rohstoffabbau im Tagebau
Hambachnicht weiter vorantreiben könnte. Damit wären auch erhebliche Auswir-
kungen auf.die Energieversorgung des Landes Nordrhein-Westfalen verbunden;
der Tagebau Hambachsichert rund 15% dieser Energieversorgung ab..

Besetzungen im HambacherForst finden seit mehreren Jahn statt. Nach den
Erfahrungen der Vergangenheit, insbesondere im Foesrueoherg mit Zusiän-
digkeitsfragen bezüglich verschiedener Behörden,ist die Klärung des Vorgehens
bei der Räumungrechtzeitig vor Beginn der nächsten Rodungssaison dringend

erforderlich. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung
des BGH, wonachdie Vollstreckung von Räumungstiteln ofgen unbekannte Be-
seizer nicht (mehr) möglichist.

Nachdieser Rechtsprechungist die bisherige Vorgehensweise: zivilrechtlicher
Titel durch RWE Power, Beauftragung eines Gerichisvollziehers und Tätigwerden
der Polizei für diesen in Amishilfe nicht (mehr) möglich. Der BGHstellt aber aus-
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drücklich fest, dass in diesen Fällen der Rechtsbeiroffene (RWE) nicht rechtlos
gestellt werden darf und sieht eine Einstandspflicht der Ordnungs- und Polizeibe-
hördenfür gegeben, um Angriffe auf Rechisgüter des Betroffenen zu beseitigen

bzw. zu verhindern. :

Je nachörtlicher Belegenheit des betroffenen Bereichs sowie je nach Szenario
im konkreten Fall (Art und Ort der Besetzung, Beschaffenheit der zu räumenden
Einrichtung, Vorliegen von Straftaten oder nicht, Bestehen von Gefahrenfür Leib
oder Leben odernicht...) kann durchaus die Erstzuständigkeit unterschiedlicher
oder mehrerer Gefahrenabwehrbehördenin Betracht kommen: Polizei und/oder

örtliche Ordnungsbehörden. |

Daherist dieser Antrag an den potentiellen Kreis der zuständigen Behörden ge-
richtet. Antragsinhaltist die Durchführung der Räumung dr Besetzungen, damit
RWEam 1.10.2018 mit der tatsächlichen Rodung beginnen kann. Welche Be-
hörde oder welche der Behörden, ggfls. auch gemeinsam die Räumung verfügt,
ist für RWEirrelevant. Relevantist allerdings, dass die Räumungtatsächlich
stattfindet und hierauf ein Anspruch seitens RWE besteht, denn der BGHhatin
seiner aktuellen Rechtsprechung ausdrücklich festgehalten, dass ein für den Be-
troffenenzivilrechtlich nicht zu erlangender Rechtsschutz zu einer Einstands-
pflicht der Ordnungs- und/oder Polizeibehördenführt. Die gesetzlichen Voraus-
seizungenhierfür sind gegeben, wie noch dargestellt wird.

Räumung im Vorfeld der Rodung verbindlich und eindeutig festzulegen, damit.
RWEPower am 1. Oktober 2018 tatsächlich mit der Rodung beginnenundalle
Rodungsarbeiten bis zum 28. Februar 2019 planmäßig abschließen kann. Ange-
sichts des Ausfalls der Rodung im letzten Jahr muss diese Rodung zusätzlich
zum ohnehin anstehendenjährlichen Rodungsumfang dur: ‚hgeführt werden. Es
handelt sich um rund 100 ha. Auch zwecks Vermeidung erneuter Verzögerungen

, Im Laufe der Rodungsperiode sowie im Interesse eines koordinierten und abge-
stimmten Vorgehens erscheint aus Sicht der Antragstellerin die Bestimmungei-
ner einheitlichen behördlichen Zuständigkeit für die Räumung der Besetzungen
im HambacherForst, und zwar unabhängig vom konkreten Szenario, sinnvoll und
geboten. : |

Esist dringend geboten, die Zuständigkeit und konkrete einige, bei der

Angesichts der Umstände dürfte feststehen, dass in keinem Fall eine Räumung
ohne Einsatz der Polizei möglich sein wird. Nach Auffassung der Antragstellerin
ist die Polizei in eigener Zuständigkeit zur Räumung berechtigt und verpflichtet.
Aufgrund der grundsätzlichen Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehördenfür
die Gefahrenabwehrrichtet sich dieser Antrag dennoch gleichermaßenan die
Polizei wie auch die örtlichen Ordnungsbehördenim Sinne von Gefahrenabwehr-
behörden. |
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B. Antrag |

Vor diesem Hintergrund sowie um den Antragsgegnern ausreichend Vorberei-
tungszeit zu lassen, um alle für die Räumung erforderlichen! Maßnahmenim De-

tail abzustimmen,stellt die Antragstellerin daherbereits heute den

Antrag, |

sämtliche Wald-Besetzungen im HambacherForst, die Io in der Ro-

dungszone sowie einem daran angrenzendenSicherheitsbereich von 70

Metern (der aus Verkehrssicherungsgründenbei Beumtähunge einzuhaltenist)
befinden, rechtzeitig zu räumen, so dass die Antragstellerin die betrieblich
genehmigten Rodungsarbeiten in der Rodungssaison ab dem 1. Oktober
2013 bis zum 28. Februar 2019 ungehindert durchführen kann.

Insbesondere wird die Räumung von Baumhäusern, gleich welcher Be-
schaffenheit und Bauweise, von sämtlichen Besetzern beantragt, darüber

hinaus auch die Räumung anderer Besetzungsformen wie beispielsweise
Besetzungenin bodennahen Bauten, auf Plattformen,in Zelten, Hängemat-

ten, Seilen, Klettergeschirr, Schächten, Tunneln, Stollen oder sonstigen
Vorrichtungen oder Gerätschaften, einschließlich der Beseitigung dieser
Vorrichtungen und Gerätschaften selbst. ‚

Beantragt wird auch die Räumungvon Barrikaden, En und Brandvor-
richtungen (USBV) und sonstigen Vorrichtungen oder Einrichtungen,wel-
che den Zugang zu den Rodungszoneneinschränken, Zu-/Abfahrten
und/oder Rettungswege behindern und/oder Gefahren für die handelnden
Personen bergen.

Darüber hinaus wird beantragt, auch sämtliche betriebsfremden und von

RWEnicht autorisierten Personen, die sich außerhalb 0.9. Vorrichtungen
oder Gerätschaften im Wald aufhalten und entsprechenden Aufforderun-
gen, den genehmigten, zum Betriebsgelände gehörigen Rodungsbereich zu
verlassen, nicht Folgeleisten, zum und ab dem 1. Oktober 2018 aus der

Rodungszonezu entfernen. |

Darüber hinauswird eine zeitlich und inhaltlich entsprechende Räumung
beantragt für Besetzungen und Anwesenheiten auf und im Nahbereich (50
m) von Zu- und Abwegen zum Rodungsbereich und auf dem sonstigen Be-
triebsgelände Tagebau Hambach(z.B. ehemalige L 276, heute Betriebsstra-
Be).

 

Dieser Antrag umfasst auch die Räumungeventueller Wieder- und Neube-
setzungen im vorgenannten Bereich ab dem 1. Oktober 2018.

Wir bitten um verbindliche Zusage der beantragten Räu mung oderrechts-

mittelfähige Bescheidungbis spätestens zum 31. August 2018.
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Begründung

Gliederung der Darstellung zum Beleg des Vorliegens der den

Räumungsanspruch begründenden Tatsachen und rechtlichen

Voraussetzungen

Nachfolgend wird nach
einem allgemeinen Überblick über das Subsidiaritätsprinzip(I.),

einer Rückschau auf frühere Besetzungen und Räumungen(III.1.) sowie

einem Ausblick auf die in der Rodungssaison zu erwartende Situation im

HambacherForst(Ill.2)

im Einzelnen dargelegt,

dass der Antragsiellerin zivilrechtliche Ansprüche gegenüber den „Aktivis-

ten“ auf Räumung zustehen(IV.)

dass eine gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprüche insbesondere un-

ter Berücksichtigung aktueller BGH-Rechtsprechungrechtlich sowie tat-

sächlich unmöglich ist (V.)

und
dass deshalb ein Anspruch der Antragstellerin auf behördliches Einschrei-

ten zur Räumung der Waldbesetzungen im HambacherForst besteht

(VI.), weil

eine Ermächtigungsgrundlage für die Räumung der Waldbeseizungen

“ durch die Polizei bzw. Ordnungsbehörde gegebenist (VI.1.)

das Subsidiaritätsprinzip vorliegend nicht greift (V1.1.c) (2))

die Abwägungderwiderstreitenden Interessen vorliegend beim Enit-

schließungsermessentatsächlich und auchzeitlich gesehen zu einer Er-

messensreduzierung auf Null führt (V1.3.).

"Vorab: Verhältnis des Einschreitens der Gefahrenabwehrbehör-

denzu zivilrechtlichen Abwehransprüchen („Subsidiaritätsprin-

zip“) a

Die Durchsetzungzivilrechtlicher Ansprüche obliegt nach dem in Art. 20 Abs. 2
GGfestgelegten Grundsatz der Gewaltenteilung grundsätzlich den Gerichten.
Zur Durchsetzungseinerzivilrechtlichen Ansprüche musssich der Bürgeralso
zunächstgerichtlicher Hilfe bedienen. Die unmittelbare Inanspruchnahme der
vollziehenden Gewalt, wie beispielsweise der Gefahrenabwehrbehörden, zur

Durchsetzung solcher Ansprüche würde diesen Grundsatz untergraben.
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Eine Ausnahmehiervon ist nur dann gerechtfertigt, dann aber auch erforderlich,
wenn dem Bürger der. Zugang zu den Gerichten aufgrund rechtlicher odertat-
sächlicher Umstände verwehrt ist. In diesem Fall wäre dem|Bürger ohne Ein-

standspflicht der Gefahrenabwehrbehördenein effektiver Rechtsschutz und da-
mit auch der Schuiz seiner Grundrechte genommen. Da ai jedoch dem staatli-
chen Schutzauftrag zuwiderläuft und damit verfassungsrechtlich nicht hinnehm-
barist, können (und müssen) die Polizei- und Ordnungsbehörden im Ausnahme-

fall auch zum Schutz vonzivilrechtlichen Abwehransprüchen einschreiten.

Wie auch die übrigen Polizei und Ordnungsgesetze der nn legen daher $ 1
Abs. 2 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) und
entsprechend & 1 Abs. 1 und 2 OBGi.V.m.Ziff. 1.11. Verwaltungsvorschrift zur

Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes (VV OBG NRW) (zu $ 1 OBG)
fest, dass den Gefahrenabwehrbehörden der Schutz privater Rechte nur dann
obliegt, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu are ist und wenn ohne
behördliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich er-
schwert würde. Soweit demnach ausschließlich private nn gefährdet sind,ist

 

ein originäres Einschreiten der Gefahrenabwehrbehördennur unter diesen Vo-
raussetzungen möglich.

. Dass die Voraussetzungenfür ein originäres Einschreiten er Gefahrenabwehr-
behörden vorliegend (auch) gegebensind, weil der Antragstellerin jedenfalls zivil-
rechtliche Räumungsansprüche zustehen und ein zivilrechtliches Vorgehen der
Antragstellerin gegen die Besetzungen wegenaktueller CHRectiepneeiun
zurVollstreckung vonUrteilen gegen „Unbekannt“ keine Aussicht auf Erfolg ver-
spricht, wird im Folgenden dargestellt. ,

Il.  Sachverhaltsdarstellung

1. Frühere Besetzungen und Räumungen
Waldbesetzungen im HambacherForstfinden seit 2012 statt. In den Jahren
2012, 2013 und 2014 wurden diese sog. „‚Waldcamps“ jeweils von derPolizei
geräumt, nachdem es zu konkreten Straftaten aus den Besetzungen heraus ge-
kommen war. Im Vorfeld der Rodungssaison 2014/2015 wurde indes ein behörd-
liches Einschreiten gegen Waldbesetzungen - sofern es nicht zu Straftaten
kommt — abgelehnt. Daraufhin ist es der Antragstellerin in einigen Fällen gelun-
gen, vor Zivilgerichten einstweilige Verfügungen auf Räumung gegendie unbe-
kannten Besetzer einzelner Bäume zu erwirken und auch durch einen Gerichts-
vollzieher und dieser wiederum mit Amtshilfe derPolizei zuwößechen (sofern
sich dies nicht infolge freiwilliger Räumungerledigt hatte oder der zuständige
Gerichisvollzieher solche Vollstreckungsaufträge mangels Bestimmbarkeit des
Schuldners nicht bereits abgelehnt hat). Die einstweilige Verfügung des LG

Aachen vom 27.11.2014 (12 O 448/14), betreffend das Baumhaus „Neuland“ im _
Kreis Düren,ist diesem Antrag als Anlage 1 exemplarisch beigefügt.

|

Durch Beschluss des BGH vom 13.07.2017 - 1 ZB 103/16 4 zu einem nahezu
identischen Sachverhalt steht nun aber höchstrichterlich fest, dass unter den ge-
gebenen Umständensolche Gerichtstitel gegen unbekannte Beseizer wohl nicht
mehrerlassen werden,auf jeden Fall aber durch Gerichtsvollzieher nicht mehr
vollstreckt werden können. Damit ist der Antragstellerin der Wegderzivilgerichtli-
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chenHilfe definitiv versperrt. Die Gefahrenabwehrbehörden sind daher zum
Schutz der verletzten Rechte zum Einschreiten nicht nur berechtigt, sondern iin-
folge Frmesssesreluzkaung auch verpflichtet.

2.  Heutiger Zustand der Waldbesetzungen und

Bedrohungslage
Nachderzeitiger Kenntnisbefinden sich aktuell etwa 30 Baumhäuser im Hamba-

cher Forst, der überwiegendeTeil davon sowie eine nahezu unübersehbare Viel-
falt sonstiger von „Aktivisten“ errichteter Einrichtungen der oben beschriebenen

Art befinden sich im diesjährigen Rodungsstreifen, sowohl auf dem Gebiet der
Stadt Kerpen (Gemarkung Buir; Rhein-Erft-Kreis), als auch der Gemeinde Mer-
zenich (Gemarkung Morschenich; Kreis Düren). Art und Umfang der Waldbeset-
zungen unterscheidensich bereits derzeit ganz erheblich von den Vorjahren.
Hatte man es zuvor zumeistmit Plattformen oder Hängematten und nurverein-
zelt mit etwas stabiler ausgebauten Baumhäusern zu tun, so hat seitdem ein
ganz massiver Ausbau der Besetzungenstattgefunden. Weiterist festzustellen,
dass die Gruppe der Besetzer mehr und mehr von Personen geprägtist, die ge-
walttätigen autonomen Gruppen zugehörig sind.

Vondetaillierteren Darlegungen zum aktuellen Zustand der Beseizung wird hier

abgesehen,dadie Polizei selbst infolge ihrer Begehungen über mindestens
gleichwertige, wenn nicht umfassendere Informationen verfügt, als die Antragsiel-
lerin selbst und diese Informationen auch bei den Ordnungsbehörden vorliegen
bzw. von derPolizei dorthin vermittelt werden können.Die Mitarbeiter der An-
tragstellerin oder der. von ihr beauftragten Unternehmenkönnensich schonseit
längerem wenn überhaupt nur unter Polizeischutz in den Wald begeben,da sie
dort massiven Angriffen seitens der Beseizer ausgesetzt sind. Weitere Ausbautä-
tigkeiten und Besetzungensind bis zum Beginn der Rodungssaison am
1. Oktober 2013 zu erwarten, zumal auchin einschlägigen Forenbereits seit län-
gerem hierzu aufgerufen wird, s. nur:

hitps://hambacherforst.oro/ (Startseite): (Abruf am 22.06.201 8)

„Rodungssaison ab 1 Oktober:

‚Ab dem ersten Oktober wird RWE erneut versuchen das Herz des
Restwaldes zu roden. Wir müssenjetzt beginnen uns auf die kommen-

de Rodungssaison vorzubereiten, um uns den Keitensägen so effektiv
wie möglich in den Weg zu stellen. Das bedeutet gerade vor allem zu

mobilisieren. Es ist Zeit sich zu organisieren und aktiv zu werden!“

hitos://nambacherforst.org/rodungssaison-18/ (Abruf am 22.06.2018)

„Ab September werden wir hier Workshops geben um allen zu ermögli-

chen, auf verschiedene und ihnen entsprechende Art und Weise hier zu

wirken. Wir geben alle Fähigkeiten weiter, die es braucht um einen
Baum zu besetzten und andere Aktionen durchzuführen.

Ab Oktober werden wir den Wald so großflächig besetzten, dass es für

RWEunmöglich sein wird ihn zu roden.“
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hitos:/Iwww.ende-gelaende.ora/de/ (Abruf am 22.06.2018)

 

„Die Bezirksregierung Arnsberg hat die weitere Rodung des Hambacher
Forstes ab 1. Oktober 2018 genehmigt. Doch wir werden da sein, um

das zu verhindern!“

In der kommenden Rodungsperiodeist demnach mit ganz massivem Widerstand
gegen die Rodungsarbeiten und die vorlaufende Räumung zu rechnen. Damit die

Rodungsarbeiten überhaupt begonnen werden können,ist es unabdingbar, die
Wald- und Baumbesetzungenin den zu rodenden Bereichen unmittelbar vor Be-
ginn der Rodungdurch die Polizei/Ordnungsbehörden zu räumen.

IV.  Zivilrechtliche Ansprüche von RWE gegendie „Klima-Aktivisten“
RWEPowerstehen aufgrund Verletzung ihres Eigentums, berechtigten Besitzes

sowie eingerichteten und ausgeübten Gewerbebeitriebs,zivilrechtliche Ansprüche
auf Räumung gegendie „Klima-Aktivisten“/Besetzer zu. Das Bestehendieser
Ansprüche wird im Folgenden glaubhaft gemacht.

1.  Eigentums- und Besitzsituation
Die zu räumendenBereiche im HambacherForst, nämlich

- die eigentliche Rodungszone 2018/2019
- zuzüglich eines Sicherheitsstreifens (doppelte Baumlänge,d.h. ca. 70 m)

über die Grenzen der Rodungszonehinaus
- die ehemalige L276 (heute Beiriebssiraße), notwendig für Abfuhr des

Holzes und sonstige. Logistik
- zuzüglich eines Schutzstreifenslinks und rechts der ehem. L276 in einer

Breite von jeweils 50 m

stehen zum weit überwiegendenTeil im Eigentum der RWE Power. Die übrigen
Flächen (im Wesentlichen kleinere Teilflächen imBereich der vormaligenöffentli-
chen Straßen) stehen aufgrund entsprechender Überlassungsvereinbarungenim
berechtigten Besitz, und somit im bergbaulichen Nutzungszugriff der RWE Power
AG. Der gesamte in dem als Anlage 2 beigefügten Plan (schraffiert) markierte
Bereich steht im bergbaulichen Nutzungszugriff der RWE Power AG.Alle zur
Räumung beantragten Flächenbefinden sich innerhalb dieses Bereichs. Zwi-
schen Eigentum und Besitz infolge bestehender bergbaulicher Überlassungsver-

träge, wird dort nicht unterschieden, da das eine wie das andere zur uneinge-
schränkten Inanspruchnahmefür bergbauliche Zwecke berechtigt.

Bezüglich der konkreten Rodungszone wird auf die bereits der Polizei überlasse-
nen Pläne sowie.die im Zuge der weiteren Vorbereitung der Rodung ggf. noch zu
erstellenden und zu übergebenden Pläne Bezug genommen.Diese Pläne kön-
nen.den Ordnungsbehördennatürlich weitergegeben oder bei der Antragstellerin
angefragt werden. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass Details über die vor-
gesehene Rodung bereits frühzeitig an die Öffentlichkeit bzw. zur Kenntnis der

Besetzer gelangen, sehen wir von einer Beifügung genauerer Pläne zu diesem
Antrag derzeit ab. Weitere Pläne und Informationen könnendenPolizei- und
Ordnungsbehördenbei Bedarf selbstverständlich jederzeit vertraulich zur Verfü-
gung gestellt werden.
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Die Antragstellerin ist Inhaberin - teilweise als juristische Person,teilweise infol-
ge entsprechenderVereinbarungen mit verbundenen Unternehmen - von Berg-
bauberechtigungenfür den Abbau von Braunkohle auf den gegensiändlichen
Flächen.

2. _Genehmigungssituation

Der Braunkohlenabbau im betroffenen Tagebau Hambach sowie die vorgesehe-
nen Rodungenerfolgen auf der Grundlage erteilter und bestandskräftiger bzw.
vollziehbarer landesplanerischer und bergrechtlicher Genehmigungen.
Der Braunkohlenabbau im Tagebau Hambacherfolgt auf der Grundlage des
Braunkohlenplans HambachTeilplan 12/1, aufgestellt vom Braunkohlenaus-

schuss als zuständigem Gremium für die Braunkohlenplanung in Nordrhein-
Westfalen am 16./17. Dezember 1976 und mit Erlass vom 11. Mai 1977 vom Mi-
nisterpräsidenten des Landes Nordrhein-Wesifalen genehmigt. Erist verbindli-
ches Ziel der Raumordnung ünd Landesplanung undals solches zu beachten.

Der Braunkohlenabbau im Tagebau Hambachunddie Rekultivierung des abge-
bauten Bereichs als Gesamtvorhabenerfolgen auf der Grundlage vier aufeinan-
der aufbauender, jeweils in sich nicht abgeschlossener Rahmenbetriebspläne.
Gegenwärtig und bis 2020 bewegtsich der Tagebau in den räumlichen Grenzen
des bestandskräftigen zweiten Rahmenbetriebsplans für die Fortführung des
Tagebaus Hambach von 1996-2020, der mit Bescheid vom 17. August 1995
zugelassen und mit Zulassung vom 21.02.2011 aktualisiert wurde.
Die Zulassung desdritten Rahmenbetriebsplans für die Fortführung des Ta-
gebaus Hambach von 2020-2030 erfolgte am 12. Dezember 2014. Auch dieser
Rahmenbeiriebsplan und seine Zulassung sind vollziehbar. Rahmenbetriebs-
planzulassungenhabenIt. höchstrichterlicher Rechtsprechungdiefesisiellende
Wirkung, dass dem Vorhaben Gründe des Gemeinwohls nicht entgegenstehen.
Die in der Rodungssaison 2018/2019 zur Rodung vorgesehenen Flächen befin-

den sich im räumlichen Geltungsbereich sowohl des zweiten, als auch teilweise
(soweit der der Vorfeldfreimachung nachfolgende Tagebaubetrieb ab dem
01.01.2020 erfolgt) des dritten Rahmenbetriebsplans.

Genehmigungsgrundlage für den Abbaubeirieb einschließlich der vorlaufend
notwendigen Vorfeldfreimachung (hierzu gehören auch die beabsichtigten Ro-
dungsarbeiten) ist der jeweils geltende Hauptbetriebsplan. Dies ist gegenwärtig
der Hauptbetriebsplan 2018-2020 für den Tagebau Hambach, der vonder

Bezirksregierung Arnsberg mit Bescheid vom 29. März 2018 unter Anordnung
der sofortigen Vollziehung zugelassen wurde. Die vorgesehenen Rodungsmaß-
nahmensind Gegenstand dieses genehmigten und sofort vollziehbaren Hauptbe-
triebsplans2018-2020. Im Hauptbetriebsplan wird festgelegt, dass die vorgese-
henen Rodungen- aus Naturschutzgründen alardinge erst ab dem 1. Oktober
2018 - zulässig sind.

Für die Rodung eines Sicherheitsstreifens entlang der ehemaligen L276 (heute
Betriebsstraße) wurde ein Sonderbeiriebsplan beantragt, dessen Zulassung un-
ter Anordnung dersofortigen Vollziehbarkeit in Kürze erwartet wird.

,
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3. Gerichtsverfahren
Am Vorliegen und derVoliziehbarkeit sämtlicherfür die Fortführung des Tagebau
Hambacheinschließlich der Rodung erforderlichen Genehmigungen ändern die
derzeit anhängigen Gerichtsverfahrennichts.

Die seitens des BUND vor dem Verwaltungsgericht Köln (VG Köln) erhobene
Klage gegen den Hauptbetriebsplan 2018-2020 hat aufgrund der angeordneten
sofortigen Vollziehbarkeit keine aufschiebende Wirkung. Entsprechendesgilt für
die Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplans. Dessen Sofortvollzug wurde ange-

ordnet, nachdem das VG Köln mit Urteil vom 24.11.2017 erstinstanzlich die
Rechtmäßigkeit der Zulassung bestätigt hatte.

4. Politik
Am 5. Juli 2016 hat die NRW-Landesregierung die aktualisierte Leitentscheidung
„Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier“ verabschiedet. Danach
ist die Verstromung der regionalen Braunkohle nach wie vor ein zentraler Eck-
pfeiler der Energiepolitik des Landes. Der Abbau der Braunkohle ist zur Energie-

gewinnung erforderlich, insbesondere weil es sich um einensicheren, kosien-

günstigen und verfügbaren Rohstoff handelt. Der Entscheidungssatz 1 der Lei-
tentscheidung aus dem Jahr 2016 bekenntsich unverändert zur Erforderlichkeit
des Braunkohlenabbaus im Rheinischen Revier undstellt u.a. fest, dass die für
den Tagebau Hambachfestgelegten Abbaugrenzen unverändert bleiben. Auch
die neue Landesregierung hält an den bisherigen Einschätzungenfest und be-
kräftigt im Koalitionsvertrag 2017-2022 die Bedeutung der Braunkohle für die
Energieversorgung.

Am 6. Juni 2018 hat die Bundesregierung die Kommission „Wachstum, Struktur-
wandelund Regionalentwicklung“ eingesetzt, welche Vorschläge für einen proak-
tiven und sozialverträglichen Strukturwandelin den Braunkohleregionen der
Bundesrepublik Deutschland erarbeiten soll. Die Ergebnisse der Kommission,die
frühestens Ende 2018 vorliegen werden, und anschließend in ein Geseizge-
bungsverfahren mündensollen, habenersichtlich auf die ab 1. Oktober 2018

geplante Rodung zeitlich und inhaltlich keinen Einfluss.

Im Ergebnis liegen damit sämtliche für die Rodungerforderliche Genehmigungen
in vollziehbarer Form vor. Die vorgesehenen Rodungensind damit rechtmä-

Big und ab dem 01.10.2018 durchführbar.

Falls und soweit die obigen Darlegungenals nicht ausreichend angesehen wer-
den und etwa die Vorlage der vorstehend aufgeführten Genehmigungsunterla-
gen, weiterer Eigentums- und Besitznachweise und/oder sonstiger Belege und
Nachweisefür erforderlich gehalten wird, wird um entsprechendeMitteilung ge-
beten. Die genannten Unterlagensindteilweise öffentlich, jedenfalls bei Behör-
den verfügbar und können auch und andernfalls bei Bedarf (ggf. auszugsweise)
vorgelegt und/oder bestimmte Umstände ggf. anderweitig, wie etwa im Wege
eidesstattlicher Versicherungen, glaubhaft gemacht werden.
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5. Räumungs- und Herausgabeansprücheim Einzelnen

a) Ansprüche aus Eigentum

Die Besetzung von Bäumen und des Waldes auf den im Eigentum und Besitz
von RWEstehenden Grundstückenführt dazu, dass RWE die konkret besetzten
Flächen nicht mehr nutzen kann undihr der Besitz hieran vollständig vorenthal-
ten wird. Im Verhältnis zum Gesamtgrundstück führt diese Vorenthaltung zu ei-
ner Beeinträchtigung des Eigentums.

Herrlerin Palandt, 76. Auflage 2017, $ 858 BGB, Rz. 3

Dieses Zusammentreffen aus Besitzvorenthaltunghinsichtlich einzelner Grund-
stücksteile und Beeinträchtigung hinsichtlich des Gesamigrundstücksführt dazu,
dass Herausgabe- und Beseitigungsansprüche nebeneinander zur Anwendung
gelangen.

Baldus in Münchner Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, $ 1004, Rz. 59; Herrler in
Palandt, 76. Auflage 2017, $ 1004 BGB, Rz. 5.

In Bezug auf das Eigentum sind daher Ansprüche sowohl aus $ 985 BGB,als
auch aus $ 1004 Abs. 1 BGB gegeben.

(1) Anspruch auf Herausgabe der konkret besetzten Flächen nach $ 985
BGB }

Gemäß $ 985 BGB kannder Eigentümer vom Besitzer die Herausgabeder Sa-
che verlangen. Erforderlich hierzu ist eine so genannte Vindikationslage, welche
dann vorliegt, wennein Dritter eine Sache des-Eigentümers besitzt, ohne hierzu
berechtigt zu sein. Sachen im Sinne dieser Vorschrift sind auch Grundstücke,
mithin unbewegliche Sachen.

Dörner in Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch,9. Aufl. 2017, $ 90, Rz. 5.

Die von der Besetzung betroffenen Grundstücksflächen stehen zum ganz über-
wiegendenTeil im Eigentum der RWE Power AG.

Die „Aktivisten“ befinden sich im Besitz der jeweils besetzten Flächen. Unabhän-
gig von der Frage der Rechtmäßigkeit wird der Besitz einer Sache gemäß $ 854
Abs. 1 BGB durch die Erlangung dertatsächlichen Gewalt über diese Sache er-
worben. In wessen tatsächlicher Gewalt sich eine Sache befindet, hängt maß-

geblich von der Verkehrsanschauungab, also von der zusammenfassenden
Wertung aller Umstände desjeweiligen Falls entsprechend den Anschauungen
des täglichen Lebens.

BGH,Urteil vom 30.01.2015, Az. V ZR 63/13, Rz. 24 - Juris

Hierbei sind insbesonderedie tatsächliche Herrschaftsbeziehung, deren Dauer
und Erkennbarkeit, die räumliche Beziehung, sowie das äußere Erscheinungsbild
zu betrachten.

Aufzählung bei Götz in Beck-online Kommentar, Stand 01.06.2017, $ 854 BGB, Rz.

59. ,



FG

RWE Zukunft. Sicher. Machen.

Seite 14

Im vorliegenden Fall haben die „Aktivisten“ eine unmittelbare physische Einwir-
kungsmöglichkeit auf die besetzten Grundstücksflächen, welche ihnen den unmit-
telbaren Zugriff auf diese Flächen ermöglicht. Diese Einwirkungsmöglichkeitist
von Dauer und wird durch die „Aktivisten“ selbst nach außen offensiv kenntlich
gemacht. Bei zusammenfassender Bewertung der Umstände, gepaart mit der

massiven,teilweise gewaltsamen Verteidigung der Baumhäuser, sowie des äu-
Reren Erscheinungsbildes kann an einem Besitz seitens der„Aktivisten“ kein
Zweifel bestehen.

Eine Berechtigung zum Besitz seitens der „Aktivisten“ besteht nicht. Eine solche
ergibt sich weder aus dem Gesetz noch ausVertrag. Auf das Waldgesetz können

sich die „Aktivisten‘spätestens zum Zeitpunkt des Rodungsbeginns nicht (mehr)
berufen, da es sich nunmehr um Betriebsgelände und nicht mehr um „Wald“
handelt. Aus der Tatsache, dass gegen die Personenbishernicht rechtlich vor-

gegangen wordenist, lässt sich ein Besitzrecht nicht ableiten. Der Besitz der „Ak-
tivisten“ beruht einzig undallein auf der praktischen und rechtlichen Unmöglich-
keit eines gerichtlichen Vorgehens gegen die unbekannten und nach Zahl und
Zusammensetzung ständig wechselnden Personen. Hierzu wird nachfolgend
unter V. noch näher ausgeführt. Ein Wille von RWE,den „Aktivisten“ ein - auch
nur vorübergehendes- Besitzrecht einzuräumen, kannhieraus nicht geschlossen

. werden und besteht naturgemäßnicht.

Als Ergebnis hat RWE damit einen Anspruch gegendie jeweiligen „Aktivisten“ auf
Herausgabe dervon ihnenin Besitz genommenen Grundstücksflächen, mithin
einen Anspruch darauf, dass diese die Vorenthaltung des Besitzes beenden und

das Grundstückverlassen.

(2) Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung nach $ 1004 Abs. 1
BGB

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung
des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer.nach $ 1004 Abs. 1 BGB die

Beseitigung der Beeinträchtigung vom jeweiligen Störer verlangen. Notwendige
Voraussetzung dieses Anspruchsist folglich eine Beeinträchtigung des Eigen-
tums, die wederin dessen Entziehung, noch in einer Vorenthaltung des Besitzes
besteht.

Zwarführt die Besetzung einzelner Grundstücksteile zu einer Vorenthaltung des
Besitzes eben dieser Teilstücke, gleichwohlstellt sie in Bezug auf das Gesamt-
grundstück"lediglich" eine Beeinträchtigung des Eigentums dar, da der Besitz
am Gesamtgrundstück nicht entzogen, sondern "lediglich" gestört wird.

so auch Herrler in Palandt, 76. Aufl. 2017, 8858 BGB, Rz. 3 m.w.N.

Die Vorenthaltung des Besitzeslediglich einzelner Grundstücksteile steht damit
einem Anspruch nach & 1004 Abs. 1 BGB in Bezug auf das Gesamigrundstück
nicht entgegen.
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Eine Beeinträchtigung des Eigentumsliegt in jedem dem Inhalt des Eigentums
widersprechendenEingriff in die rechtliche odertatsächliche Herrschaftsmacht

des Eigentümers.

Herrler in Palandt, 76. Aufl. 2017, $ 1004 BGB,Rz.6.

MaßgeblicherInhalt dieser Herrschaftsmachtist die in & 903 BGB geregelte Be-
fugnis des Eigentümers, mit seiner Sache nach Belieben zu verfahren und Ande-

re von jeder Einwirkung auszuschließen. Den Eigentümer eines Grundstücks
berechtigt dies darüber zu entscheiden, wer das Grundstück betreten darf und zu
welchen Bedingungen dies ermöglicht werden soll. "

BGH,Urteil vom 01.03.2013, Az. V ZR 14/12 - juris .

Die Besetzung von Grundstücksteilen greift in diese der RWEzustehende Be-
fugnis ein. Zugleich wird hierdurch die für einen Rohstoffabbau zwingende Ro-

dung derbetreffenden Bäumeverhindert, da eine solche aufgrund der damit im
Zusammenhang stehenden erheblichen Gefahrenfür Leib und Leben der „Akti-
visten“ nicht möglich ist. Auch das Recht, eine solche Rodung vorzunehmen,fällt
- vorbehaltlich notwendiger behördlicher Zustimmungen- unter die in 8 903 BGB

geregelte Befugnis des Eigentümers. Demnachliegt eine Beeinträchtigung des
Gesamtgrundstücks vor, welche auch gegenwärtig andauert.

Schließlich muss derin die Herrschaftsmacht des Eigentümers eingreifende Zu-
stand, vorliegend also das Betreten des Grundstücks und die Verhinderung der
Rodung durch die „Aktivisten“, rechtswidrig sein. Rechtswidrigkeit liegt vor, so-
weit der Eigentümer diesen Zustandnicht zu dulden verpflichtet ist und wird im

“ Übrigen bereits durch Vorliegen einer Beeinträchtigung indiziert.

BGH,Urteil vom 04.12.1970, Az. V ZR 79/68, Rz. 13 - juris

Gründe, welche RWEzur Duldung der Besetzung verpflichten, sind weder er-
sichtlich noch von den „Aktivisten“ dargelegt oder bewiesen. Ein Bewusstsein der

„Aktivisten“, dass deren Handeln rechtswidrig ist, ist nicht erförderlich,

Herrler in Palandt, 76. Aufl. 2017, 8 1004 BGB, Rz.13,

liegt aber unabhängig davon vor, wovondie vielen Einträge im Internet zeugen.

Unabhängig davon, ob die Voraussstzungen des Art. 8 GG vorliegen(hierzu VI.

1. a) (1), kann sich auch hieraus keine Duldungspflicht von RWEergeben, da die
Versammlungsfreiheit nicht dazu berechtigt, Grundstücke gegen den Willen des
Eigentümerszu beitreten.

Auch aus $ 2 Abs. 1 des Landesforstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(LFoG) ergibt sich eine solche Duldungspflicht nicht, da die „Aktivisten“ mit ihrer

Besetzung offensichtlich keine Erholungszwecke verfolgen.

Sonstige Rechtfertigungsgründe, welche eine Duldungspflicht für die Antragstel-
lerin begründen könnten, besiehennicht. Insbesondere bestehen gegendie ge-
nehmigte und erlaubte Betriebstätigkeit der Antragstellerin keine Notwehr- oder
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Selbsthilferechte gem. $$ 227, 229 BGB. Dies wurdebereits in zahlreichen Ge-

richtsurteilen festgestellt.

LG Köln 26 © 151/15, Urteil vom 09.01.2017 (Abseilaktion Hambach-

bahn):

„Insbesondere kann der Beklagte sich entgegen seinerAuffassung
auch nicht aufeinen Rechtfertigungsgrund i.S.d. $$ 227, 228 BGB;
$& 34 StGB oder Art. 2Abs. GG berufen, da die Voraussetzungen evi-

dent nicht vorliegen.Die Beendigung derstaatlich genehmigten Koh-
leförderung und Verbrennung durch die Klägerin kann der Beklagte
angesichts des Gewaltmonopols des Staates nur durch eine gerichtli-
che Geltendmachung seines Anliegens bzw. politisches Engagement
erreichen. Die eigenmächtige Verletzung der genannten Rechtsposi-
tionen der Klägerin ist dagegen von sämtlichen in Frage kommenden
Rechifertigungsgründen nicht erfasst.“

Rechtsfolge des $ 1004 Abs. 1 BGBist der Anspruch des Grundstückseigentü-
mers auf Beseitigung der Eigentumsbeeinträchtigung gegen denoderdie Störer.

BGH,Urteil vom 01.12.2006, Az. V ZR 112/06, Rz.6 juris

Da die das Grundstück besetzenden Personendie Eigentumsbeeinträchtigung
durch ihr Verhalten adäquat verursacht haben, sind sie Handlungsstörer und

können nach $ 1004 BGBin Anspruch genommenwerden.

BGH,a.a.O., Rz. 9 juris

Wie auch bei dem’Anspruch aus $ 985 BGBkanndie Beseitigung der Eigen-.
tumsbeeinträchtigung nach $ 1004 Abs. 1 BGB nur im Verlassen des Grund-
stücks liegen. Ein solcher Anspruch steht RWE materiell gegenüber den „Aktivis-
ten“ zu. "

b) Ansprücheaus Besitz .
Soweit die besetzten Grundstückenicht im Eigentum der RWEstehen, bestehen

Besitzschutzansprüche nach den $$ 861, 862 BGB.Für die im Eigentum von
RWEstehenden Grundstücketreten diese Besitzschutzansprüche neben die

vorstehend dargestellten Ansprüche aus den $$ 985, 1004 BGB.

(1) Anspruch auf Wiedereinräumung des Besitzes der konkret
besetzten Flächen nach $ 861 Abs. 1 BGB

Da RWEdurchdie „Aktivisten“ der Besitz an den konkret besetzten Flächenvoll-
ständig entzogenist, besteht diesbezüglich ein Anspruch auf Wiedereinräumung
des Besitzes gemäß $ 861 Abs. 1 BGB, da die Besitzentziehung durch die „Akti-
visten“ im Wege der verbotenen Eigenmachterfolgte. Eine solche. liegt gemäß
8 858 Abs. 1 BGB dann vor, wenn dem Besitzer der Besitz ohne seinen Willen

entzogen wird bzw. er ohne seinen Willen im Besitz gestört wird und das Gesetz
diese Entziehung oder Störung nicht gestattet. Durch die Besetzung einzelner
Teilflächen wird RWEderBesitz an eben diesen Flächen entzogen, ohne dass
dies ihrem Willen entspricht. Auch eine gesetzliche Gestattung dieses Besitzent-
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zugesliegt nicht vor. Folglich stellt die Besetzung verbotene Eigenmachtdar,
durch welche RWEderBesitz an den konkret besetzten Flächen entzogenwird.

Dadie „Aktivisten“ demnach gegenüber der RWEfehlerhaft i.S.d. &$ 861 Abs. 1
BGBbesitzen, hat RWE einen Anspruch auf Wiedereinräumung desBesitzes

gegenüberden „Aktivisten“.

(2) Anspruch auf Beseitigung der Besitzstörung nach $ 862 Abs. 1 BGB
Dadie Besitzeniziehunghinsichtlich einzelner Grundstücksteile auch eine Be-
sitzstörung hinsichtlich des im Besitz von RWEbefindlichen Gesamtgrundstücks
durch verbotene Eigenmacht der „Aktivisten“ darstellt, besteht darüber hinaus

auch ein Anspruch auf Beseitigung der Störung gemäß $ 862 Abs. 1 BGB.

c) Anspruchauseingerichtetem und ausgeübtem Gewerbebetrieb
Ein Anspruch von RWEauf Beseitigung und Unterlassung der Grundstücksbe-
setzung besteht zudem ausihren Rechten am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb, verbunden mit den an den betreffenden Grundstücken beste-

henden Bergbauberechtigungen. Auf die Eigentumsverhältnisse kommt eshier-
bei nicht an.

Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebeftrieb stellt ein von der
Rechtsprechung entwickeltes und anerkanntes sonstiges Recht im Sinne des
8 823 Abs. 1 BGB dar.

Vergleiche nur BGH, Urteil vom 26.10.1951, Az. | ZR 8/51 =NJW, 1952,660

Die Grundstücksbesetzung der„Aktivisten“ ist als rechtswidriger Eingriff in dieses
Recht zu werten.

' Unter den Begriff des Gewerbebetriebesfällt all das, was in seiner Gesamtheit
‚den Gewerbebetrieb Zur Entfaltung und Betätigung in der Wirtschaft befähigt,
insbesondere Betriebsräumeund -grundstücke, Maschinen, Gerätschaften sowie
Einrichtungsgegenstände und Warenvorräte.

BGH,Urteil vom 09.12.1958, Az. VI ZR 199/57 = NJW 1959, 479

Damit gehören die besetzten Grundstücke, welche zukünftig zum Zwecke des
Rohstoffabbausin Anspruch genommen werdensollen, unsireiig zum Gewerbe-
betrieb von RWE.

Durch den Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebessoll das
Unternehmenin seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und in seinem Funktionieren vor
widerrechtlichen Eingriffen bewahrt werden. Um eine uferlose Haftung zu ver-
meiden, muss der Gewerbebeirieb jedoch "in qualifizierter Form" betroffensein,
weshalb ein sogenannter "betriebsbezogenerEingriff" gefordert wird. Ein solcher
liegt vor, wennsich der Eingriff gegen den Betrieb als solchenrichtet und nicht
lediglich vom Gewerbebetrieb ablösbare Rechtspositionenbetrifft.

BGH,Urteil vom 06.02.2014, Az. | ZR 75/13 = NJW-RR 2014, 1508
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Die Betriebsbezogenheiteines Eingriffs kann sich auch aus dessen Tendenz

ergeben, insbesondere wennesin der Willensrichtung des Verletzers liegt, durch
bestimmte MaßnahmendenBetrieb zu beeinträchtigen.

BGH,Urteil vom 16.06.1972, Az.III ZR 179/75 = NJW 1977,1875

Da durch die Besetzung der Grundstücke der Abbau’der darunter lagernden Koh-
le verhindert wird und der Rohstoffabbau gerade den Kern des Gewerbebetriebs
der Antragstellerin ausmacht,liegt unzweifelhaft ein beiriebsbezogenerEingriff
vor. Belegt wird dies zudem durch die von den „Aktivisten“ zum Ausdruck ge-
brachte Willensrichtung, mit ihrer Grundstücksbesetzung gerade den Kohleabbau

verhindern zu wollen. - \

Obein solcher betriebsbezogenerEingriff rechtswidrig ist, bestimmt sich anhand
einer Interessens- und Güterabwägungim Einzelfall. Rechtswidrig ist derEingriff
dann, wenn das Schutzinteresse des Geschädigten die schutzwürdigen Belange
des Schädigers überwiegt. Zwar mögen die von den Besetzern als maßgeblicher

Beweggrund benanntenInteressen des Klimaschutzes grundsätzlich anerken-
nenswert sein. Die Entscheidung darüber, ob und inwieweit diesen Interessen
Rechnung getragen wird, ist jedoch eine politische und obliegt der jeweiligen
Staatsregierung. Hat diese ihre Entscheidung in Gesetzesform gegossen und

entspricht eine behördlich zugelassene Tätigkeit - wie vorliegend der Rohstoffab-
bau - diesen gesetzlichen Anforderungen,sind gezielte Eingriffe in diese Tätigkeit
nicht schutzwürdig. Darüber hinausist die überragende Bedeutung der Sicherung
der Energieversorgung für das Gemeinwohl zu berücksichtigen. Dieseist als öf-
fentliche Aufgabe von größter Bedeutung und zur Sicherung einer menschen-
würdigen Existenz unumgänglich.

Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013, Az. 1 BvR 3139/08,1 BvR
3386/08, Rz. 286

An der Rechtswidrigkeit des Eingriffs kann demnachkein Zweifel bestehen.
Soweit ein rechtswidriger und schuldhafter Eingriff in ein sonstiges Recht im Sin-
ne des $ 823 Abs. 1 BGBvorliegt, ist über die Anwendung des $ 1004 BGBein
diesbezüglicher Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch durch die Rechtspre-
chung anerkannt (sogenannter quasi-negatorischer Beseitigungs- und Unterlas-
sungsanspruch).

Vgl. Spohnheimerin Beck-online Großkommeniar, Stand 01.08.2017, $ 1004 BGB,
Rz. 13 unter Verweis auf die Grundsatzentscheidungen RGZ60, 6 sowie RGZ 148,
114)

Dadie „Aktivisten“ vorliegend den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb von RWEin rechtswidriger und schuldhafter Weise beeinträchtigen,ist ein
diesbezüglicher quasi-negatorischer Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
gegeben.

. d) Keine Verwirkung der Ansprüche

Die Ansprüchesind schließlich auch nicht verwirkt. Verwirkung kanneintreten,
wenn der Anspruch vom Berechtigten überlängereZeit nicht geltend gemacht
wordenist und der andere Teil sich nach dem gesamten Verhalten des Berech-
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tigten darauf einstellen durfte und sich auchtatsächlich darauf eingesiellt.hat,
dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde.

Sutschet in Beck OK, 43. Edition, Stand 15.06.2007, $ 242 BGB; Rz. 131

Zwar hat RWEdieihr zustehenden Ansprüche gegeneinzelne „Aktivisten“ bisher

nicht konkret geltend gemacht. Eine Geltendmachungerfolgte allerdings in der
Presse und ebenfalls in den Gesprächen „HambacherDialog“, die im Juni 2018
von der Gegenseite einseitig beendet wurden. Die Vorgehensweisebei der Gel-

tendmachung der Ansprüche beruhteinzig auf den unterZiffer V. dargestellten
praktischen und prozessualen Schwierigkeiten, deren Ursache im Verhalten der

„Aktivisten“ begründetliegt sowie dem Umstand, dass eine unterjährige Räu-
mung — auch nach Auffassung derPolizei — sinnlos wäre, da es unverzüglich zu
einer Neubesetzung kommen würde. Vor diesem Hintergrund durften sich die
„Aktivisten“ auch nicht darauf einstellen, dass diese Ansprüche nicht mehr gel-

tend gemacht werden. Im Gegenteil lässt sich aus dem Verhalten der Personen
und entsprechenden Äußerungenklar entnehmen,dassdiese sich einer Gel-
tendmachung voll bewusst sind. Es darf auch unterstellt werden, dass sich „her-

umgesprochen“ hat, dass die Antragstellerin die Besetzung von Bäumenin Ro-
dungsstreifen in den Vorjahren soweit erforderlich mittels einstweiliger Verfügun-
gen durchgesetzt hat, zumal die Verfügungenteilweise den Besetzern durch per-
sönliche Übergabe auch zugestellt wordensind. Hinsichtlich des unverjährbaren
Herausgabeanspruchs aus $ 985 BGB kann eine Verwirkung zudem nur dann
angehommen werden, wennsich die Verpflichtung zur Herausgabe für den Be-
sitzer als schlechthin unerträglich darstellt. .

- BGH,Urteil vom 16.03.2007, Az. V ZR 190/06, Rz. 10-, juris

Mangels Vorliegen dieser Voraussetzungenist eine Verwirkung ausgeschlossen.

e) Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnisist damit festzustellen, dass RWE gegendie Besetzer An-
sprüche auf Räumung der betroffenen Grundstücke zusiehen. Belegt wird dies
auch dadurch, dass in der Vergangenheit Räumunggstitel gegen Baumbesetzer im
jeweiligen Rodungsstreifen des HambacherForsis von verschiedenen Gerichten
erlassen und entsprechende Ansprüche somit gerichtlich anerkannt worden sind
(zum Beleg vorstehender Ausführungen,vgl. Beschluss des LG Aachen,beige-
fügt als Anlage 1).

V. Keine Durchsetzbarkeit der bestehenden Ansprüche
Abgesehen vonden gesetzlich geregelten Selbsthilferechten des Besitzers, wel-
che aufgrund der Umstände im vorliegendenFall praktisch und tatsächlich nicht
durchsetzbarsind, ist RWE zur Durchsetzung derihr zustehenden Ansprüche
grundsätzlich auf eine gerichtliche Geltendmachung unddie anschließende Voll-
streckung angewiesen. Sowohl die Geltendmachungals auch die Vollstreckung
der jeweiligen Ansprüchehat unter Einhaltung der dafür vorgesehenengesseizli-
chen Bestimmungenzu erfolgen. Nur soweit diese eingehalten werden,ist eine
erfolgreiche gerichtliche Durchsetzung möglich.
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1.  Räumungstitel
Vonderdetaillierten Darstellung der einzelnen förmlichen Voraussetzungen(z.B.

Bezeichnung des Klagegegners, Zustellung der Klageschrift...) für die in Frage
kommendengerichtlichen Rechtsbehelfe (Räumungs-Klage odereinstweilige

Verfügung) kann vorliegend abgesehen werden. Zwarist es der Antragstellerin
trotz der Unmöglichkeit, die Schuldner namentlich zu bezeichnen,in. der Vergan-
genheit in einigen Fällen gelungen,einstweilige Verfügungen auf Räumung be-
setzter Bäumezu erwirken, indem sie darlegen konnte, dass sie ein Hinzukom-

men:weiterer bzw. den Austausch gegen andere Personen durch Umstellung der

Bäume vom Antrag auf Erlass des Titels bis zu dessen Vollstreckung verhindern
wird. Angesichts der aktuellen Umständeist aber nicht ersichtlich, wie die An-

tragstellerin eine derartige Sicherung — selbst unter massivem Einsatz von
Wachpersonal — heute noch bewerkstelligen sollte, insbes. wie sie etwa - insbe-
sondere bei Dunkelheit — einen Austausch über die in den Baumkronen vorhan-
denenSeil- und Querverbindungenverhindernsollte. Infolge der Größe und des
massiven Ausbauzustandes der Baumhäuser kann nochnicht einmal annähernd
angegeben werden, wie: viele Besetzersich jeweils darin aufhalten. Esist.somit
bereits aus tatsächlichen Gründen zunehmend unwahrscheinlich, dass Zivilge-

richte Räumungstitel künftig überhaupt erlassen würden. Wie nachfolgend aufzu-
zeigen sein wird, würdendie Identifizierungsproblemejedenfalls eine Vollsire-

ckung vereiteln.

2. Zwangsvollstreckung der geltend gemachten Ansprüche
Selbst wenn eine gerichtliche Geltendmachung der.bestehenden Ansprüche im
Wege der Klage odermittels einsiweiliger Verfügung gelingen würde, müssen
diese auch erfolgreich durchgesetzt werden können. Da die „Aktivisten“ ihre Be-
setzungtrotz gerichtlich titulierter Ansprüchenichtfreiwillig aufgeben werden,
bedarf es im vorliegenden Fall der Zwangsvollstreckung nach dem hierfür jeweils
gesetzlich vorgesehenenVerfahren. Hierbei werdendie bereits aufgezeigten
Probleme des ständig wechselnden Personenkreises sowie der fehlenden
Kenntnis der Identität der „Aktivisten“ virulent.

Gemäß $ 750 Abs. 1 ZPO darf die Zwangsvollstreckung nur dann beginnen,
wenndie Personen für und gegendiesie stattfinden soll, in dem Urteil oder in der
ihm beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet sind und das Urteil
bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. Dies giltfür einstweilige
Verfügungen entsprechend. Ob diese, für die Zwangsvollstreckung zwingenden
Voraussetzungenvorliegen, hat der Gerichtsvollzieher vor Beginn der Zwangs-

“ vollstreckung gemäß den $$ 44, 45 der Geschäftsanweisungfür Gerichtsvollzie-
her (GVGA)zu prüfen.

Ist dem Gerichtsvollzieher die Identifizierung des jeweiligen Schuldners nicht
möglich, so hat er die Zwangsvollstreckung zu unterlassen. Dementsprechend
wurde die Vollstreckung von Titeln gegen unbekannte Besetzer auchfrüher
schonteilweise abgelehnt.

Daeine rechtsstaatliche Zwangsvollstreckung ohne die Einhaltung der Bestim-
mungendes $ 750 ZPO nicht möglichist, sind diese zwingend.
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Heßler in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, 8.750 Rz. 1 unter Verweis
auf OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.07.1977, Az. 20 W 162/77

Die Angabe der Personstellt dabeisicher, dass nicht in Rechte einer Person
eingegriffen wird, die nicht aufgrund eines Gerichtsurteils zur Duldung der

Zwangsvollstreckung verpflichtet ist. Demnach muss die Bezeichnung des
Schuldners dem Vollstreckungsorgan die zweifelsfreie Feststellung der Perso-

nenidentität zwischen den Parteien des Erkenntnisverfahrens und des Zwangs-
vollstreckungsverfahrens ermöglichen. Der Gerichtsvollzieher muss mit anderen

Worten prüfen können, ob er die Person vorsich hat, gegen welche auch das
gerichtliche Urteil ergangen ist. Wie bereits die Klageerhebung und auch der An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfügungist auch die Zwangsvollstreckung
unzulässig, wenn der Schuldner aufgrund der Beschreibung im Urteil oder in der
diesem beigefügten Vollstreckungsklauselnicht eindeutig identifizierbarist. Wie
bereits dargestellt, ist dies bei einem unbekannten und ständig wechselnden
Personenkreis derFall. .

Selbst wenn also eine hinreichende Bezeichnung der Personen im Rahmender
Klageschrift möglich wäre, scheitert deren Vollstreckung daran, dasssich nicht

fesistellen lässt, ob die bei Durchführung der Vollstreckungshandlung in An-
spruch genommenenPersonen jenen entsprechen, welche in der Klageschrift
und dementsprechend im Urteil bezeichnetsind.

Heßler-in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, $ 750, Rz. 81 unter Ver-
weis auf OLG Köln, Beschluss vom 18.08.1981, Az. 3 W 24/81 = NJW 1982,1888;
LG Hannover, Beschluss vom 06.04.1981, Az. 13 O 139/81 = NJW 1981,1455; LG
Krefeld, Urteil vom 30.07.1981, Az. 5 O 303/81 = NJW 1982,289; LG Düsseldorf,
Beschluss vom 14.07.1981, Az. 25 T 459/81;
sowie zuletzt explizit BGH, IZB 103/16, Beschluss vom 13.07.2017.

3.  BGH-Beschluss vom 13.07.2017, | ZB 103/16 \
Letztlich sind weitere Überlegungenhinsichtlich der Erwirkung und Vollstreckung
von Räumungstiteln nach dem BGH-Beschluss vom 13.07.2017, | ZB 103/16,
obsolet. In dem Beschluss, der einen nahezu identischen Sachverhalt, nämlich

die Räumung unbekannter Hausbeseizer, betrifft, stellt der BGH fest:

„Das Erfordernis der eindeutigen Bezeichnung der Schuldner im Voll-
streckungstitel oder in der Vollstreckungsklausel gemäß $ 750 Abs. 1
ZPO besteht auch dann, wenn die. Räumungsvollstreckung ein
rechtswidrig besetztes Grundstück betrifft und es dem Gläubiger im
Erkenntnisverfahren ohne polizeiliche Hilfe nicht möglich ist, die
Schuldner namentlich zu bezeichnen.

Der Verzicht auf das Erfordernis einer sicheren Identifizierung des
Schuldners aufgrund der Bezeichnung im Vollstreckungsiitel oderin
der Vollstreckungsklauselist nicht deshalb geboten, weil der Eigen-
tümer ansonsten vollständig rechtlos gestellt wäre. Eine Räumung
gegenüber Hausbesetzern kann vielmehr nach dem Polizei- und
Ordnungsrechterfolgen.“
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Im Beschluss vom 13.07.2017 hat der BGH alsö hervorgehoben,dass es auch
die Unmöglichkeit einer hinreichend genauen Bezeichnungnicht rechtfertigen

kann, vom zentralen Erfordernis einer sicheren Identifizierung der Schuldner an-
hand des Vollstreckungstitels abzusehen.

Angesichts der expliziten Feststellung des BGH, dass ‚die Zulassung eines ‚Ti-
tels gegen Unbekannt“, eines ‚Titels gegen den, den es angeht“ odereines„la-

gebezogenen“Titels mit der geltenden Rechtslage nicht vereinbar“ sei, kann
nicht davon ausgegangen werden, dass einstweilige Räumungsverfügungen ge-
gen eine unbekannte Anzahl unbekannter Besetzer künftig: noch vollstreckt wür-
den, zumal wie oben dargelegt schonfrüher die Vollstreckung aus eben den vom
BGH angeführten Gründenteilweise abgelehnt wurde (Gerichtsvollzieherinim
Rhein-Erft-Kreis). Aus diesem Grundeist bereits zu bezweifeln, dass entspre-
chendeeinstweilige Verfügungen überhaupt noch erlangt werden könnten; da
bereits feststeht, dass jedenfalls eine Vollstreckung ausgeschlossenist, dürfte
bereits das Rechtsschutzbedürfnis für den Erlass eines solchenTitelsfehlen.

Es seiklargestellt, dass auch der BGH die Vollstreckung von Titeln gegennicht
namentlich bezeichnete Schuldnernicht grundsätzlich ausschließt, sofern durch
Auslegung desTitels ohne weiteresfestgestellt werden kann, werParteiist.

Diese Möglichkeit der zweifelsfreien Identifizierung ist aber wie dargelegthier
bereits deshalb nicht gegeben, weil es der Antragstellerin faktisch nicht möglich
ist, ein Hinzutreten weiterer oder anderer Personen, etwa über die Baumkronen,

zu den Personen, gegendie ein eventueller Titel erwirkt wurde, zu verhindern.

. Auch wenn der BGHselbstin Fällenillegaler Haus- und Grundstücksbesetzun-
gen ein gesetzliches Defizit bei der Durchsetzungzivilrechtlicher Räumungsan-
sprüche einräumt, ist der Berechtigte gleichwohlnicht rechtlos gestellt, da die
Räumung nach der BGH-Rechtsprechung dann auf jeden Fall nach Polizei- und
Ordnungsrecht zu erfolgen hat. Gerade auch diese gegebeneSituation führt bei

der Ausübung des Entschließungsermessens zu einer Ermessensreduzierung
auf Null.

Vorstehendesgilt im Übrigen unabhängig davon, ob im konkreten Fall (so wie im
BGH-Fall) auch derStraftatbestand des Hausfriedensbruchserfüllt ist (und die
Polizei unmittelbar aufgrund einer Störung der öffentlichen Sicherheit eingreifen
kann). So macht der BGH im o.g. Beschluss deutlich, dass er auchin Fällen, in
denen ein Hausfriedensbruchnicht vorliegt, die originäre Zuständigkeit für die
RäumungbeidenPolizei- und Ordnungsbehördensieht:

„Im Übrigen werden bei Haus- und Grundstücksbesetzungenregel-
mäßig auch die Voraussetzungen der Eingriffsvorausseizungen des
Polizei- und Ordnungsrechts für den polizeilichen Schutz privater
Rechte vorliegen (vgl. Degenhart, JuS 1982, 330, 331).“

4. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnisbleibt festzustellen, dass die Vollstreckungzivilrechtlicher
Räumungstitel daran scheitern würde, dass die Identität der Personennicht be-
kanntist und diese aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse für eine Individuali-
sierung nicht hinreichend genau bezeichnet werden können. Selbst wenn die
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bestehenden Ansprüchegerichtlich tituliert werden könnten,sind sie im Wege
der Zwangsvollstreckungnicht durchsetzbar.

VI. Anspruch auf behördliches Einschreiten
Da es RWEnach denvorstehenden Ausführungen nicht möglich ist, eine Räu-
mung der Rodungsflächenauf zivilgerichtlichem Wege zuerreichen,ist RWE
darauf angewiesen, dass die Räumung durch die Polizei- und Ordnungsbehör-

den veranlasst und durchgeführt wird. Im Folgenden wird dargestellt, dass die
Polizei- und Ordnungsbehörden sowohl zum Einschreiten berechtigt (Ermächii-
gungsgrundlage), als auch hierzu verpflichtet sind (Ermessensreduzierung), so-
mit im Ergebnis ein Anspruch auf Einschreiten durch die Polizei- und Ordnungs-

behördenbesteht.

1. Zulässigkeit des Einschreitens der Polizei- und Ordnungsbehörden
gegen die „Aktivisten“ (Berechtigung)

a) Maßgebliche Ermächtigungsgrundlage
Für ein Einschreiten der Polizei- und Ordnungsbehörden kommenvorliegend nur
Ermächtigungsgrundlagen aus dem Polizei- und Ordnungsrechtin Betracht. Ver-
drängende Spezialzuständigkeiten bestehennicht.

(1) Versammlungsrecht

Eine Spezialzuständigkeit der Kreispolizeibehörde nach der Verordnung über
Zuständigkeiten nach dem Versammlungsgesetz (VersG) bestehtnicht, da die
Waldbesetzung nicht als Versammlung im Sinne des Art. 8 GG qualifiziert wer-
den kann.

Auf der von den „Aktivisten“ betriebenenInternetseite www.hambacherforst.org

stellen diese selbst klar, dass die Rodung der Bäumeund im weiteren die Förde-
rung der Braunkohle durch die Besetzung verhindert werdensoll und deshalb
möglichst viele Bäumebesetzt werdensollen:

https://hambacheriorst.org/
hitps://hambacherforst.oralrodungssaison-
18/#Rodungssaisong 201819 Vorbereitung.

Die gezielte Behinderung der betrieblichen Tätigkeit von RWEist durch das Ver-

sammlungsrecht nicht geschützt; sog. Verhinderungsblockadenfallen nicht unter
den Schutz der Versammlungsfreiheit.

BVerfG, Beschluss vom 24.10.2001, Az. 1 BvR 1190/90 u.a. = NJW 2002, 1031;
BGH, Urteil vom 04.11.1997, Az. VI ZR 348/96 = NJW 1998, 377

Darüberhinaus sind durch Art. 8 GG nur solche Versammlungen geschützt, wel-
chefriedlich und waffenlos durchgeführt werden. Die „Aktivisten“ agieren nicht

friedlich. Vielmehr gab es aus ihrem Kreis herausbereits eine Vielzahl von ge-
“ walttätigen Übergriffen auf Mitarbeiter oder Beauftragte von RWEundPolizeibe-
amte.
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Die Versammlungsfreiheit verschafft schließlich unstreitig kein Zutrittsrecht zu
beliebigen Orten, insbesondere zu Orten, die der Öffentlichkeit nicht allgemein
zugänglich sind oder zu denen schon den äußeren Umständen nach nur zu be-

stimmten Zwecken Zugang gewährt wird.

Dementsprechend berechtigt die Versammlungsfreiheit nicht dazu, eine Ver-

sammlung gegen den Willen des Eigentümers auf einem Privatgrundstück durch-

zuführen.

Da die Besetzung der Baumhäusernach alledem keine Versammlungdarstellt
undfolglich auch nicht dem Schutz des Art. 8 GG unterfällt, ist die Polizei im Fal-
le des Einschreitens nicht auf die Regelungen des Versammlungsgessetzes be-
schränkt.

(2) Sonderordnungsrecht

Auf etwaige Zuständigkeiten von Sonderordnungsbehördenist im vorliegenden
Zusammenhangnicht weiter einzugehen. DerPolizei ist bekannt, dass bereits im

Jahre 2014 die in Frage kommendenBehörden, unter Berufung auf durchaus
nachvollziehbare Sachargumente undteils auch ministeriell bestätigt, ihre Unzu-
ständigkeit festgestellt haben. Ersichtlich hat sich diese Auffassung bis heute

nicht geändert, zumal seitdem eben keine Behördetätig gewordenist, um die
Waldbesetzungen zu beenden.

Esist es der Antragstellerin auch nicht zumutbar, die denkbarenEingriffsbefug-
nisse verschiedener Sonderordnungsbehörden zunächst auf verwaltungsgericht-
lichem Wege der Reihe nach prüfen zu lassen, zumalbereits aus Zeitgründen
auszuschließenist, dass auf diese Weise eine verbindliche Klärung der Zustän-

digkeiten rechtzeitig bis zum Beginn der Rodungssaison am 1. Oktober 2018
erreicht werden könnte.

Jedenfalls ist keine andere Behörde offensichtlich vorrangig zuständig. Die Ange-
legenheit ist daher nach allgemeinem Polizei- und Ordnungsrecht zu lösen.

(3) Polizei- und Ordnungsrecht

"Als Ermächtigungsgrundlage für ein Einschreiten der Polizei- und Ordnungsbe-
hörden gegenüberden „Aktivisten“ steht vorliegend $ 34 Abs. 1 (Platzverwei-
sung) des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Wesifalen (PolG NRW)(i.V.m.
8 24 Ziff. 13 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden
(OBG NRW)) zur Verfügung.

Längerfristige Aufenthaltsverbote im Sinne des $ 34 Abs. 2 PolG NRW können
unter Umständen ebenfalls in Betracht kommen.

Ziel eines Einschreitens durch die Gefahrenabwehrbehördenist es, den „Aktivis-

ten“ das Verlassen der Bäume sowie des Grundstücks aufzugeben und dies ge-
gebenenfalls zwangsweise durchzusetzen. Da die Polizei- und Ordnungsbehör-
den-gemäß $ 34 Abs. 1 PolG NRW (i.V.m. & 24 Ziff. 13 OBG NRW)eine Person
vorübergehend von einem Ort verweisen oderihr vorübergehend das Betreten

eines Ortes verbieten können,ist dieses Ziel mittels einer Platzverweisung

durchsetzbar.
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b)  Formelle Rechtmäßigkeit des Einschreitens

(1) Zuständigkeit
Fraglich ist zunächst, ob die Polizei im vorliegendenFall aus originärer Zustän-

digkeit heraus handeln kann, oder obnicht vielmehr eine Zuständigkeit derall-
gemeinen Ordnungsbehördenbesteht. Dennsind für die Abwehr von Gefahren '
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nebenderPolizei andere Behörden
für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei gemäß $ 1 S. 3 PoIG NRW
(entsprechend: Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehörden-
gesetzes (VV OBG NRW) zu $ 1 OBG), in eigener Zuständigkeit nur danntätig

zu werden, soweit ein Handeln der anderen Behördennicht oder nicht rechtzeitig
möglich erscheint. Damit kommt polizeilichem Handeln grundsätzlich Nachrang
gegenüber sonstigem ordnungsbehördlichem Handeln zu. Im Verhältnis zu ande-

ren Gefahrenabwehrbehördensieht der Polizei damit eine so genannte Eilkom-
peienz zu. i

“ Möglich ist eine Gefahrenabwehr durch andere Stellen dann, wenn sie sowohl
tatsächlich als auch rechtlich möglich ist, mit anderen Wortendie jeweilige Stelle
faktisch zur Schadensabwehrin der Lageist.

‚Gusy/Worms in BeckOKPolizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Wesifalen,5. Editi-
on, Stand 20.05.2017, & 1, Rz. 205

Dies setzt voraus, dass die vorrangige Behörde allgemein, wie auch im konkreten
Fall, über ausreichende mobilisierbare personelle und sachliche Ressourcenfür
ein effektives Handeln verfügt.

Gusy/Worms,a.a.0.

Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind neben
der Polizei gemäß 8 1 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden (OBG) auch die Ordnungsbehördenzuständig. Im Bereich
der Gefahrenabwehr sind gemäß $ 5 OBGdie örtlichen Ordnungsbehörden,mit-
hin die Gemeinden zuständig. Wie vergangene Maßnahmengezeigt haben,ist
bei der Räumung derartiger Besetzungen mit erheblichem,teils gewalttätigem
Widerstand zu rechnen. Dementsprechend kann eine Räumung nurmit erhebli-
chem personellen Aufwand und unter ausreichender Beachtung der Eigensiche-
rung durchgeführt werden.

Die als allgemeine Ordnungsbehörden zuständigen Gemeinden verfügen weder
über die hierfür erforderliche personelle noch sachliche Ausstattung. Damit sind
sie zur effektiven Abwehr der durch die Besetzer verursachten Gefahrennichtin :
der Lage. Folglich kann die Polizei gemäß $ 1 Abs. 1 S. 3 PoIG NRW vorliegend
in eigener Zuständigkeit tätig werden.Dies gilt gemäß Verwaltungsvorschrift zur
Durchführung des Ordnungsbehördengessizes (VV OBG NRW) zu $ 1 OBGlit.
b) insbesondere dann „wenn der Ordnungsbehörde die erforderlichen Mittel zur

Durchsetzung der Maßnahme - beispielsweise Hilfsmittel des unmittelbaren
Zwanges oder Waffen - fehlen“. Diesist hier der Fall.

Die Zuständigkeit der Polizei besteht nach Auffassung derAntragstellerin daher
nicht nur für den eigentlichen Akt der Räumung (im Sinne der Anwendung von
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unmittelbarem Zwang beim Vollzug der Platzverweisung), sondern auchfür die

vorangehendePlatzverweisung selbst. Die Platzverweisung, von dersich die
„Aktivisten“ aller Erfahrung nach nicht im Mindesten beeindruckenlassen,dient
ohnehin nur der Vorbereitung der Räumung,die sodann mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit mittels unmittelbarem Zwang von Polizeieinsatzkräften

durchgesetzt werden muss.

Überdies haben verschiedene in Frage kommende Behörden wie dargelegt be-

reits in der Vergangenheitallgemein ihre Unzuständigkeit festgestellt oder sind
jedenfalls damals mangels Anerkennung einer Gefahrenlage nicht eingeschritten.
Nachdiesen Erfahrungenist es für die Antragstellerin weder praktikabel, noch
zumutbar, in Eigenregie noch rechtzeitig bis zum Beginn der Rodungssaison eine
verbindliche Klärung der Zuständigkeit einer oder mehrererörtlicher Ordnungs-
behörden bzw. Sonderordnungsbehörden herbeizuführen, wenngleich sie selbst-
verständlich alles Erdenkliche tun und dazu beitragen wird, um diese Klärung zu

fördern und zu unterstützen.

Erst rechtist es für die Antragstellerin nicht zumutbar, vor Ort erstam Tag des
Beginns der Rodung bzw.jeweils dann, wenn die Rodungsmannschaften eine
Besetzungerreichen, erst einmal zu prüfen, welche Behörde unter Berücksichti-
gungderindividuellen Gegebenheiten fürwelche Maßnahmezuständig sein
könnte. Von dem Umstand abgesehen, dass aufgrund der Belegenheit der Be-
setzungenin verschiedenen Kreisen bzw. Gemeinden, ggf. auch über Gemein-
degrenzen hinweg, mehrere Ordnungsbehörden (möglicherweise gleichzeitig)
örtlich-zuständig wären, käme es womöglich noch auf die konkrete Ausgestaltung
der jeweils zu räumenden Besetzung (Baumhaus ohne Verbindung zum Boden,
(Baum-)Haus auf Stelzen, sonstige mehr oder weniger stabile Hütte, Zelt, Hän-
gematte...) an, worüber der Antragstellerin indes noch nicht einmal belastbare
Informationen vorliegen und was sich ohnedies täglich und auch spontan ändern
kann.In jedem erdenklichen Szenarioist jedenfalls die Zuständigkeit der Polizei

gegeben, insbesonderegilt dies für den (wahrscheinlichen) Fall, dass es zu Straf-
taten kommt (dazu unten VI. 1. c) (1) (a)).

Ein lückenloser Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Schutz
der rechtsbetroffenen RWE darf unter Zuständigkeitsabgrenzungen verschiede-
ner Behördenjedenfalls nicht leiden. Da die jeweilige Behörde überdies wegen
der zu befürchtenden Ausschreitungenin jedem Fall die Mittel der Polizei'in An-
spruch nehmen müsste, steht ohnehin fest, dass das TätigwerdenderPolizei,
ungeachtet der konkret zu räumenden Örtlichkeit (auch unabhängig von den
Kreisgrenzen),letztlich das einzig effektive und praktikable Mittel zur Beseitigung

der Störung darstellt und somit als Schwerpunkt des Einschreitens zur Gefahren-
abwehr anzusehenist.

Jedenfalls können mögliche Zuständigkeitsfragen nicht zulasten der Antragstelle-
rin ungeklärt bleiben mit der Folge, dass überhaupt nicht eingeschritten wird. Da
der Antragstellerin zivilrechtlicher Schutz verwehrt ist, ist es Aufgabe der Gefah-

renabwehrbehörden, ggf. in Abstimmung mit ihren jeweiligen Aufsichtsbehörden,
die richtige Vorgehensweisefür die vorliegende Gemengelage im Wald festzule-
gen und entsprechend: umzusetzen.
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Selbstverständlich wäre es denkbar, dass etwa dauerhaft Mitarbeiter der eben-.
falls für die Gefahrenabwehrzuständigenörtlichen Ordnungsbehörden vor Ort

kommenund dort Platzverweise aussprechen,die im Anschluss von derPolizei
umgesetzt werden(sofern diese nicht gegen Straftaten ohnehin bereits selbst
einschreiten muss). Unter Berücksichtigung der konkreten Umstände erscheint
dieses Vorgehenindesnicht nur wenig sinnvoll und in gewisser Weise willkürlich

und geradezu künstlich aufgespalten, sondern womöglich sogar gefährlich für die
beireffenden Mitarbeiter der Ordnungsbehörden.

Hinzu kommtnoch,dassallein die Polizei, nicht aber die Ordnungsbehörde,die

Möglichkeit-hat, auch langfristige Aufenthaltsverbote im Sinne des $ 34 Abs. 2
PoIG NRW auszusprechen. Solche langfristigen Aufenthaltsverbote könnten zur

Umsetzung der Räumung des HambacherForstes durchaussinnvoll und
zweckmäßig sein, etwa falls bekannte Personen, von denenSiraftaten drohen,
im Rahmen der Rodungsarbeiten mehrfach aufgegriffen werden. Ordnungsbe-
hörden dürfen indes keine langfristigen Aufenthaltsverbote aussprechen, dies ist
der Polizei vorbehalten. Auch dieser Umstand spricht vorliegend für eine originä-
re Zuständigkeit der Polizei. \

Schließlich wäre die Polizei, sollte - aus welchen Gründen auch immer — keine
andere Behörde die notwendigen Platzverweise aussprechen, aufgrund ihrer
Eilzuständigkeit wiederum selbst dafür zuständig, die Verletzung der Rechte der
Antragstellerin zu beenden,da diese andernfalls gänzlich ohne Rechisschutz
dastehen würde.

Die Polizei kann danach vorliegend nicht nur im Wege der Amtshilfe einschreiten,
um etwa von anderenStellen ausgesprochene(kurzfristige) Platzverweisungen
durchzusetzen, sondern sie kann die notwendigen Platzverweisungen auch

selbst aussprechen und sogleich in einem Zuge durchsetzen.

Im Folgenden wird daher grundsätzlich von der originären Zuständigkeit der Poli-

zei ausgegangen. Für'den Fall, dass - etwa durch Aussprechen von(kurzfristi-
gen) Platzverweisungen - Ordnungsbehördenzusätzlich einschreiten,gelten die
nachfolgenden Ausführungen im Ergebnis entsprechend.

Zuständig für die Geschehnisse im und um den HambacherForstist nach dem
entsprechendenErlass des Innenministeriums aus 2016 das Polizeipräsidium
Aachen.

(2) Verfahren und Form
Da es sich vorliegend um mehrere.Beseizer handelt, könnte die auf $ 34 Abs. 1
PoIG NRW gestützte Duldungsverfügung als Allgemeinverfügung nach 8 35
VwVfG NRW ergehen, so dass eine vorherige Anhörung nach $ 28 Abs. 2 Nr. 4
VwVfG NRW entbehrlich ist. Nach $ 37 Abs. 2 VwVfG NRW kanndiese Allge-

meinverfügung formlos ergehen.

Da essich beider Platzverweisung um einen Verwaltungsakt handelt, welcher
auf Vornahme einer Handlung gerichtetist, sind die „Aktivisten“ (mündlich) aufzu-
fordern, das Grundstück und damit die Bäumezu verlassen. Hierbei sollte auch
deutlich gemacht werden, dass sie sich unbefugt auf dem Grundstück von RWE
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aufhalten und die Platzverweisung aus diesem Grundeerfolgt. Gleichzeitig ($ 56
Abs. 2 S. 2 PolG NRW)ist anzudrohen, dass bei Nichtbefolgung Zwangsmittel
zum Einsatz kommen, mithin das Grundstück und damit die'Bäume durch An-
wendung unmittelbaren Zwangs geräumt werden. Aufgrund der Charakterisie-
rung als Allgemeinverfügung muss keine Anhörungerfolgen. Da diese Verfügung
zudem eine Maßnahme von Polizeivollzugsbeamten im Sinne des $ 80 Abs. 2
Nr. 2 VwGOdarstellt, sind hiergegen erhobene Einwände und Widersprüche von

Seiten der „Aktivisten“ für die Durchführung der Maßnahme zunächst unbeachi-
lich.

c) _Materielle Rechtmäßigkeit des Einschreitens

(1) Vorliegeneiner Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung

Maßgebliche Voraussetzung für ein polizeiliches Einschreiten auf Grundlage des
$ 34 Abs. 1 PolG NRW ist’das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung.

(a) Öffentliche Sicherheit

‚Die öffentliche Sicherheit wird in die drei Teilschuizgüter der Unverletzlichkeit der
Rechtsordnung, der Unverletzlichkeit der subjektiven Rechte und Rechtsgüter
des Einzelnen sowie des Bestandes des Staates und seiner Einrichtungen unter-
teilt.

Eine Beeinträchtigung der Rechtsordnungals eines der Schützgüterder öffentli-
chen Sicherheit ist insbesondere bei Verletzung öffentlich-fechtlicher Vorschrif-
ten, speziell Normen des Strafrechts gegeben.

Da der in Rede stehende Bereich des HambacherForstes derzeit nicht eingefrie-
det ist und vor Beginn der Rodung auchnicht eingefriedet werdendarf, sondern
gem. & 14 BWaldGfrei zugänglich zu haltenist, haben jedenfalls die derzeit an-
wesenden Waldbesetzer durch Betreten des Waldes und Errichtung der Beset-
zungennicht den.Straftatbestand des Hausfriedensbruchs verwirklicht.

Anderes würde indes gelten, wenn zur Rodunggszeit einzelne Rodungsbereiche
durchgängig abgesperrt und diese Bereiche dann betreten würden. Die Antrag-
stellerin prüft derzeit die praktische und technische Umsetzbarkeit einer solchen

Maßnahme. Sofern und soweit eine Einfriedung einzelner Baumhäuseroder ggf.
auch größerer Areale gelingensollte, wäre hinsichtlich der bei Einfriedung bereits
anwesenden Beseizer — nach Nichtbefolgen der Aufforderung, den Bereich zu
verlassen- der Straftatbestand des $ 123 StGBin der Variante des Nichi-
Verlassenstrotz Aufforderung verwirklicht. Diese Tatbestandsvariante kann ge-

rade auch im Falle der „Schließung“ einer zuvor zugänglichen Räumlichkeit ver-
wirklicht werden.

Tröndle/Fischer, Kommentar zum StGB, 61. Auflage 2014 , $ 123 Rn. 31:

„... Daneben kann die Aufforderung (...) auch durch konkludente Er-
klärung erfolgen. Diese kann sich aus tatsächlichen Handlungen er-
geben. Hierzu sindje nach Umständen auch Handlungen zu zählen,

welche auf eine „Schließung“ der zuvor zugänglichen Räumlichkeit
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gegen weiteres Betreten gerichtet sind; in der (konkludenten) Erklä-
rung des Willens, weiteren Eintritt.nicht zu erlauben, kann die Auffor-
derung an — auch nicht individuell bekannte - evil. noch anwesende
Personenliegen, sich aus der Räumlichkeit zu entfernen. Der Kon-
struktion einer Garantenpflicht bedarf es hier nicht.“

Es kannderzeit abernicht sicher davon ausgegangenwerden,dassdie vollstän-
dige Einfriedung durchgängig gelingt; bei Errichtung und Aufrechterhaltung einer
solchen Einfriedung wäre die Antragstellerin zudem sicher wiederum auf die Un-
terstützung durch die Polizei angewiesen.

Unabhängig von der Verwirklichung des $ 123 StGB sind aus dem Spektrum. der
Waldbeseizer im Bereich des HambacherForstes allerdings bereits zahlreiche
Straftaten begangen worden, von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Maschi-
nen, Gerätschaften und Betriebsmitteln sowohlder Antragstellerin als auch Drit-
ter bis hin zu gewalttätigen Angriffen auf Personen. Diese dürften als Eingriffs-
rechifertigung bereits ausreichen.

Darüber hinaus sind auch die erheblichen Gefahren zu berücksichtigen, die im-
mer wieder von den im Wald errichteten Barrikaden und „Fallen“ ausgehen,ins-
besondere auch von Spreng-, Zünd- und Brandvorrichtungenaller Art. Zuletzt
noch am 28.06.2018 wurden im Zugeeiner Barrikadenräumung zahlreiche sol-
cher USBVen(Sprengfallen) gefunden. Auch soweit diese bislang nach näherer
Untersuchung durch Kampfmittel-Spezialisten regelmäßig als Aitrappen qualifi-
ziert wurden,ist die'erhebliche Gefährdung von Personen,die sich im Wald auf-

halten bzw: sich dort bewegen,jedenfalls nicht sicher auszuschließen.

Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass darüber hinaus °
auch die Verletzung weiterer öffentlich-rechtlicher Vorschriften in Betracht
kommt, bspw. aus dem Bauordnungsrecht oder dem Naturschutz-, Landschafts-
schutz- und Forstrecht, etwa im Hinblick auf die verbotswidrige Errichtung von

baulichen Anlagen und Zelten oder auch offenes Feuer im Wald.

Jedenfalls stellen sowohl das Eigentum als auch das Besitzrecht von RWE an
den besetzten Grundstücken subjektive Rechte und damit einen Teil der öffentli-
chen Sicherheit dar. Danebenist das Recht der Antragstellerin an ihrem einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als subjektives Rechtverletzt, wenn
die Besetzer die zur Fortführung des Tagebau Hambach notwendigen Rodungs-
arbeiten verhindern.

(b) Kollektives Rechtsgut Energieversorgung

Unabhängig von der eher dogmatischen Frage, ob kollektive Rechtsgüter eben-
falls zur öffentlichen Sicherheit zählen, sind diese jedenfalls insoweit zu berück-

sichtigen, als sie auch als Bündelung betroffener Individualrechtsgüter anzuse-
hensind. Bei der Sicherstellung der Energieversorgung handelt es:sich nach
Feststellung des Bundesverfassungsgerichts um einen Bestandteil desAllge-

meinwohls und somit um ein hochrangigeskollektives Gut. Die Rodungensind
erforderlich, um die sichere Energieversorgung in NRW zu gewährleisten, an
welcher der Tagebau Hambacheinen Anteil von rd. 15% hat.

Zukunft. Sicher. Machen.
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(c) Öffentliche Ordnung
Die öffentliche Ordnung umfasstalle ungeschriebenen, mit der Verfassung im
Einklang stehenden Sozialnormen, deren Einhaltung nach mehrheitlicher An-
schauung für ein geordnetes gesellschaftliches Zusammenleben unentbehrlich
ist.

Insoweit wird man davon ausgehen müssen, dass die grundsätzliche Akzeptanz
behördlicher und damit letztendlich staatlicher Entscheidungenfür ein geordnetes

gesellschaftliches Zusammenlebeninnerhalb eines Staates unentbehrlichist.

Wird die Legitimation solcher Entscheidungen grundsätzlich negiert und deren
Umsetzungnicht mit den gesetzlich vorgesehenenInstrumenten, sondern wider-
rechtlich und teils gewaltsam verhindert, ist ein geordnetes Zusammenleben
empfindlich gefährdet. Das Vorgehender„Aktivisten“ stellt die gesamteöffentli-

che Ordnung ansichinfrage, da hiermit subjektive Ansichten einzelner über °
staatlich legitimierte Verwaltungsentscheidungengestellt und diese grundsätzlich
nicht anerkennt werden. Vom Handeln der„Aktivisten“ ist damit sowohl die öffent-
liche Sicherheit als auch die öffentliche Ordnungbetroffen.

(d) Gefahr .

Eine konkrete Gefahr für die vorstehend benannten Schutzgüterliegt immer dann
vor, wenn eine Sachlage oderein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des zu
erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu deren Schädi-
gung führen wird.

Im Hinblick auf die subjektiven Rechte von RWEund damit auf die öffentliche
Sicherheit ist die Gefahrenschwelle bereits überschritten, da sowohl das Eigen-
tums- wie auch das Besitzrecht von RWEbeeinträchtigt und damit verletzt sind.
Diesbezüglich hat sich die Gefahrbereits verwirklicht. Zudem droht derenfort-

dauernde und nachhaltige Verletzung, wennnicht alsbald Abwehrmaßnahmen
ergriffen werden.

Im Hinblick auf die öffentliche Ordnungist mit erheblichen und gewalttätigen Wi-
derständenseitens der „Aktivisten“ zu rechnen, sobald die für eine Rodung erfor-

derlichen Maschinen in der Nähe der besetzten Flächen zum Einsatz kommen.-
Folglich liegt auch eine Gefahrfür die öffentliche Ordnungvor.

Ferner drohtjedenfalls zu Beginn der Rodungssaison die Verletzung des Rechts
am Gewerbebeirieb, da die Antragstellerin gehindert wird, ihren genehmigten
Geschäftsbetrieb in dem Sinne ordnungsgemäßfortzuführen, dass sie von den
ihr zustehenden Bergbauberechtigungen berechtigten Gebrauch macht. Beifort-

dauernder Verhinderung der Rodungist überdies die Energieversorgung des
Landes NRW ernsthaft gefährdet.

(2) Subsidiaritätsprinzip
Selbst wenn man das Vorliegen einer konkreten Gefahrfür die öffentliche Ord-
nung sowie für kollektive Rechtsgüterals Teil der öffentlichen Sicherheit gleich-

wohl verneinen würde, verbleibt es in jedem Fall beider Verletzung subjektiver
Rechte der Antragstellerin.
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Im Falle der Verletzungrein privater Rechte ist die Subsidiaritätsklausel des $ 1
Abs: 2 PoIG NRW zu beachten. Demnachobliegt der Polizei der Schutz privater
Rechte nur dann, wenngerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und

wenn ohnepolizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesent-
lich erschwert werden würde. Gleiches gilt gem. VV OBG1.11 für die Ordnungs-
behörden. Diese Subsidiaritätsklauselist überhaupt nur dann von Bedeutung,
soweit man das Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche Ordnung verneint und
die öffentliche Sicherheit nicht bereits durch de Beeinträchtigung anderer als rein
privater Rechtsgüter verletzt ist.

Hintergrund der Regelung ist der Grundsatz, dass die Geltendmachung und
Durchsetzungprivatrechtlicher Ansprüche durch Art. 92 GG der Rechtsprechung
zugewiesenist. Dies soll und darf grundsätzlich durchpolizeiliche Gefahrenab-
wehrmaßnahmen nicht umgangen werden und würde einen Verstoß gegen das
Gewaltenteilungsprinzip des Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG darstellen. Demnach darf die

Polizei die gerichtliche Tätigkeit nicht übernehmen, sondern diese lediglich" er-
möglichen bzw. unterstützen. Gleichwohlist daspolizeiliche Einschreiten zum
Schutz privater Rechte nicht gänzlich ausgeschlössen.Ist die (rechizeitige) ge-
richtliche Geltendmachung derprivatrechtlichen Ansprüchetatsächlich nicht oder
nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich,ist ein polizeiliches Einschreiten
zulässig, da der Vorrang des gerichtlichen Rechtsschutzes in diesen Fällen nicht
umgangenwird. Andernfalls müsste der Bürger rechtswidrige Beeinträchtigungen
schutzlos hinnehmen. Im Bereich grundrechtlich geschützter Rechte, wie dem
Eigentum,entfalten die Grundrechte jedoch nicht nur einen Abwehr-, sondern

ebenso einen Schutzanspruch gegenüber dem Staat. Dieser wäre verletzt, wenn
dem Bürgerpraktisch keine Möglichkeiten verbleiben, seine Rechteeffektiv zu
schützen und zu verteidigen.

Voraussetzungenderpolizeilichen Zuständigkeit zum Schutz privater Rechte
sind die Offenkundigkeit bzw. Glaubhaftmachung desprivatrechtlichen An-
spruchs, die Unmöglichkeit eines diesbezüglichen (rechtzeitigen) gerichtlichen
Schutzes sowie die Gefahr der Vereitelung oder wesentlichen Erschwerung der
Verwirklichung des privaten Rechts ohnepolizeiliche Hilfe.

Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Auflage 2016, $ 5, Rz. 47

Dass RWEim vorliegendenFall zivilrechtliche Ansprüche auf Räumungder be-
setzten Grundstücke gegendie „Aktivisten“ hat, wurde ausführlich dargestellt und
ist zudem offenkundig.

Wie ebenfalls vorstehend dargestellt, ist die gerichtliche Geltendmachung dieser
Ansprüche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich; jedenfalls ist die Vollstre-
ckung erwirkter Titel auf der Grundlage der aktuellen BGH-Rechtsprechung (da-
zu oben) nicht möglich.

Ohnepolizeiliches Einschreiten hätten es dannallein die „Aktivisten“ in der Hand,

die Verwirklichung der Rechte von RWEnach Belieben zu verzögern bzw. gänz-
lich zu vereiteln. Eine Beendigung dieses Zustandes ist nur mit polizeilicherHilfe
möglich.
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Damit liegen die maßgeblichen Voraussetzungenfür die Zulässigkeit des polizei-

lichen Einschreitens zum Schutz privater Rechte vor. Vergleichbar mit dem vor-
liegenden Sachverhalt wird ein Einschreiten der Polizei gegen unbekannte Haus-
besetzer demgemäß sowohl von der Rechtsprechung, als auch von derLiteratur

einhellig für zulässig bzw. notwendig erachtet, auch wenndies ausschließlich
zum Schutz privater Rechte erfolgt.

Würtenberger/Heckmann,Polizeirecht in Baden-Württemberg,6. Aufl. 2005, $ 4, Rz.
58; Götz, AllgemeinesPolizei- und Ordnungsrecht, 13. Aufl. 2001, Rz. 102; Becker-
Eberhard in Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, $ 253, Rz. 56 unter
Verweis auf Christmann in DGVZ 1984, Seite 101; OLG Oldenburg, Beschluss vom
24.02.1995, Az. 5 W 2495, VG Berlin, Beschluss vom 06.04.1981, Az: 1 A 87/81;
OVGFreiburg,Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86)

Zuletzt wurde dies wie oben dargestellt vom BGH im Beschluss vom 13.07.2017
nochmals ausdrücklich bestätigt.

Effektive Maßnahme zum Schutz der verletzten Rechte ist wie dargelegt die
Platzverweisung gemäß $ 34 Abs. 1 PoIG NRW. Die Platzverweisungist nicht
nur auf „Öffentlichen“ Flächen, sondern auch auf privaten Betriebsflächen, die
widerrechtlich besetzt sind, rechtlich zulässig. Die Platzverweisung ist unabhän-

gig davon auszusprechen,in welcher Weise die Besetzungstattfindet (Baum-
häuser, Zelte, Hängematten,Sitzblockaden, unterirdische Bauwerke...). Sie um-

fasst insbesondere den unberechtigten Aufenthalt in Baumhäusern, aber auch an

anderenStellen des Betriebsgeländes von RWE. Zwarentspricht eine Räumung
der besetzten Flächen dem Rechtsschutzziel eines gerichtlichen Verfahrens,
geht jedoch nicht darüber hinaus. Insoweit unterliegt die Polizei auch keinem
Verbot der "Vorwegnahmeder Hauptsache".

Gusy/Wormsin Beck-OK,Polizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Wesifalen,6. Editi-
. on, Stand: 10.08.2017, 8.1 PoIG NRW,Rz: 214

Selbst wenn durchdie vorliegende Besetzunglediglich der Schutz privater \
Rechtspositionen betroffen wäre, scheitert ein polizeiliches Einschreitenfolglich
nicht an der Subsidiaritätsklausel des $ 1 Abs. 2 PoIG NRW.

2. Polizeipflichtigkeit der „Aktivisten“ .

AnderPolizeipflichtigkeit der „Aktivisten“ bestehen keine Zweifel. Diese besteht
gemäß 8 4 Abs. 1 PoIG NRW, da die Personendie jeweilige Gefahr für die poli-

zeilich geschützten Rechtsgüter verursacht haben (so genannte Handlungsstö-
rer). Verursacherin diesem Sinneist derjenige, welcher die Gefahrenschwelle

bzw. -grenze selbst überschreitet. Wer hingegenlediglich rechtlich erlaubte
Handlungen vornimmt, kann kein Verursachersein.

RWEführt sowohl den Rohstoffabbau als auch die vorbereitende Rodung aus-
schließlich auf der Grundlage von und im Rahmen behördlicher Genehmigungen
bzw. Zulassungen aus. Erst das Handeln der „Aktivisten“, namentlich deren
rechtswidrige Grundstücksbesetzungen, überschreiten unmittelbar die Gefahren-
schwelle, so dass die Besetzer als Handlungsstörer von derPolizei in Anspruch
genommen werden können. .
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Auch soweit sich unter den „Aktivisten“ minderjährige Personenbefinden - was
sich der Kenntnis von RWEenizieht - steht dies einem polizeilichen Einschreiten

nicht entgegen,da die Volljährigkeit des Siörers hierfür keine Voraussetzungist.

3. FehlerfreieAusübung des Ermessens
Maßnahmen nach dem Polizeigessiz des Landes Nordrhein-Westfalentrifft die

Polizei gemäß & 3 PolG NRW nachpflichtgemäßem Ermessen.(Für Ermessens-
entscheidungen der Ordnungsbehörde gem. & 16 OBG gelten die nachfolgenden

Erwägungenentsprechend). Das Ermessen bezieht sich sowohlauf die Frage,
ob eingeschritien werdensoll (Entschließungsermessen), sowie darauf, wie -
also mit welchem Mitteln - eingeschritten werdensoll (Auswahlermessen).

Die Grenze der Ausübung des Entschließungs- wie auch des Auswahlermessens
setzt der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, welcherin

den 88 2 und 3 PoIG NRW seineneinfachgessizlichen Niederschlag gefunden
hat. Ein polizeiliches Einschreiten muss demnacheinenlegitimen Zweck verfol-
gen,zur Erreichung dieses Zwecks grundsätzlich geeignet und erforderlich sowie '
angemessensein. Liegen diese Voraussetzungenvor,ist ein polizeiliches Ein-
schreiten gegen die Personengrundsätzlich rechtmäßig und daher möglich.

Die Beendigung der Verletzung von Eigentums- und Besitzrechten sowie des
Rechts am Gewerbebetrieb von RWEsowie die Beseitigung von Gefahrenfürdie.

öffentliche Ordnung sowie das hohe Gut der sicheren Energieversorgung in NRW
stellen einen legitimen Zweckpolizeilichen Einschreitens dar. Insbesondere das
Einschreiten zur Sicherung der Eigentumsrechte von RWEentspricht dem aus
Art. 14 GG folgenden staatlichen Schutzaufirag.

Eine Platzverweisung ist auch geeignet, diese Ziele zu erreichen. Mit dem Ver-
lassen der Bäume bzw.des Betriebsgeländes von RWEkanndieseihre Eigen-
tumsrechte wieder vollumfänglich ausüben. Auch verhilft dies der grundsätzlichen
Geltung von Verwaltungsentscheidungenzur effektiven Durchsetzung und siellt
damit die öffentliche Ordnung wiederher. Nicht zuletzt ermöglicht die Rodung
den geordneten Fortbetrieb des Tagebau Hambachundträgt so zu einer siche-
ren Energieversorgung in NRW maßgeblich bei.

Erforderlich ist die Platzverweisung dann, wennsie unter gleich geeigneten Mit-
teln dasjenige:ist, welches die „Aktivisten“ am wenigstenbelastet. Ein gleich ge-
eignetes Mittel ist vorliegendnicht ersichtlich. Das bisherige Handeln der „Aktivis-
ten“ undihre offen nach außen getrageneEinstellung gegenüberstaatlicher Ge-

walt lassen es als äußerst unwahrscheinlich erscheinen, eine Erreichung.der
benanntenZiele mittels Verhandlungen zu erreichen. Auf mildere Mittel, welche
nicht gleich effektiv sind, muss sich die Polizei im Rahmender Erforderlichkeit
nicht verweisen lassen. Demnachist eine Platzverweisung vorliegend auch er-
forderlich.

Die Platzverweisung ist auch angemessen, weil sie zum verfolgten Zwecknicht
außer Verhältnis steht. Dies ergibt eine Güterabwägung zwischen den mit der

Maßnahmeverfolgten Zielen und den Ierasgsn der von der Maßnahme beein-
trächtigten Störer.
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Die durch die Besetzung beeinträchtigten Eigentumsrechte von RWEfinden ihren

verfassungsrechtlichen Schutz in Art. 14 GG, die ungehinderte Ausübungihres
Gewerbebstriebsin Art. 12 GG. Darüberhinausist zu berücksichtigen, dass der

Rohstoffabbaunicht lediglich den Privatinteressen der RWEdient, sondern hier-
mit auch eine Aufgabe deröffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen wird

undfolglich auch Gemeinwohlinteressen betroffen sind. Gerade die Sicherung
der Energieversorgungist von überragendemInteresse für das Gemeinwohl.

, Dies ist durch höchsirichterliche Verfassungsrechtsprechung anerkannt:

"Die Sicherstellung der Energieversorgung durch geeignete Maßnahmen,
wie z.B. Errichtung und Erweiterung von Ehergieanlagen,ist eine Öffentli-

che Aufgabe von größter Bedeutung. Die Energieversorgung gehört zum
Bereich der Daseinsvorsorge;sie ist eine Leistung, deren der Bürger zur
Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf."

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 20.03.1984, Az. 1 BvL 28/82, Rz. 37

Diesbezüglich hat das Bundssverfassungsgericht zudem klargestellt, dass auch
und gerade der durch RWEbetriebene Braunkohleabbau derErfüllung dieser
öffentlichen Aufgabedient:

" In Übereinstimmung hiermit hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner
Leitentscheidung vom 14. Dezember 1990 zur Enteignung im Bergrecht
ausgeführt, wenn ein Bergbauunternehmerzur Sicherung der Rohstoffver-
sorgung Bodenschätze aufsuche und gewinne, erfülle er damit - wenn auch
mit dem Motiv des Erwirtschaftens eines Gewinns - unmittelbar den Zweck,

den das Bundesberggeseiz als dem öffentlichen Nutzen dienend bestimme
. (vgl. BVerwGE 87, 241 <249>). Damit kommt auch ein privates Bergbauun-
ternehmen derArt von Unternehmen nahe,die bereits ihrem Geschäftsge-

genstand nach der Daseinsvorsorge zugeordnet werden mit der Folge,
dass es genügt, wennhinreichende Vorkehrungen dafür getroffen sind,

dass die selbsigestellte "öffentliche" Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt wird
(vgl. BVerfGE 74, 264 <286> unter Hinweis aufBVerfGE 66, 248 <258>)."

“ Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013, 1 BvR 3139/08, 1 BvR 3386/08,
Rz. 107

Mit welchen Energieträgern und in welcher Kombination der verfügbaren Ener-
gieträger eine zuverlässige Energieversorgungsichergestellt werdensoll, istim .
Übrigen eine energiepolitische Entscheidung des Bundes und der Länder. Hier-
bei steht ihnen ein weiter Gestaltungs- und Einschätzungsspielraum zur Verfü-

gung. Hierunterfällt auch die Entscheidung, die Braunkohlegewinnung und-
verstromung mittelfristig aufrechtzuerhalten und fortzuführen.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013, Az. 1 BvR 3139/08, 1 BvR
3386/08, Rz. 287 ff. .

Die Landesregierung NRW hatin ihrer Leitentscheidung zur Braunkohle vom

05.07.2016 im Entscheidungssatz 1 klargestellt, dass die Grenzen des Tagebaus
Hambach unverändert bleiben und bekenntsich weiterhin zur Erforderlichkeit des
Braunkohlenabbaus im Rheinischen Revier (dazu obenIV.A4.).
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Der Tagebau Hambachist einer von drei Tagebauen im Rheinischen Braunkoh-
lenrevier. Die im Tagebau gewonnene Braunkohle wird zur Stromerzeugung und
Weiterverarbeitung zu Veredlungsprodukten(u.a. Brikeits, Braunkohlenstaub und
—koks) verwendet. Im Jahr 2017 wurden. im Tagebau Hambach rund 39 Mio.
Tonnen Braunkohle gefördert, von denen 27 Mio. Tonnenzur allgemeinen

Stromerzeugung eingesetzt wurden. Der Tagebau Hambachist der leistungsfä-
. higste Tagebau im Rheinischen Braunkohlenrevier. Erleistet einen maßgebli-

chenBeitrag zu dem vom Land Nordrhein-Wesifalen angestrebten Energiemix
und zu einer sicheren Stromversorgung.Er sichert die Stromversorgung in NRW

zu rd. 15%.

Damit nimmt RWE auch unmittelbar Aufgabenderstaatlichen Daseinsvorsorge
wahr.

Nebenden Eigentumsinteressen von RWEbestehen durch die Wahrnehmung
von elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge auch solche der Allgemeinheit.
Beide sind gegendie Interessen der „Aktivisten“ abzuwägen.

Da die Besetzung der Bäume und Grundstücke "nicht unter die Versammlungs-
freiheit des Art. 8 Abs. 1 GG fällt, kann dieser insoweit außer Betracht bleiben.

Die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG ist nur
dann vom polizeilichen Eingriff betroffen, wenn gerade die Besetzung der Bäume
und Grundstücke von deren Schutzbereich umfasstist. Zwar schützt Art. 5 Abs. 1
GGdas Äußern und Verbreiten von Meinungen auf unterschiedliche Art und
Weise. Ausgenommenhiervonsind jedoch Meinungsäußerungen, mit denen
physischer, psychischer, wirtschaftlicher oder vergleichbarer Druck ausgeübt
wird. Auch die Stärkung der bezweckten Wirkung einer Meinungsäußerung mit-
tels Gewaltfällt aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit heraus.

Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 79. Ergänzungslieferung Dezember 2016,

Art. 5, Rz. 85 _ "

Darüberhinaus verschafft das Grundrecht der Meinungsfreiheit dem Einzelnen
keinen Anspruch auf Zutritt zu Orten, zu denen ihm sonst kein Zugang gewährt
ist. Damit ist die Meinungsäußerungsfreiheit nur dort gewährleistet, wo der Ein-
zeine tatsächlich Zugangfindet.

Schemmer in Beck-OK Grundgesetz, 33. Edition, Stand 01.06.2017, Art. 5, Rz. 9 un-

ter Verweis auf Bundesverfassungsgericht, NJW 2011,1201

Demnachist die Kundgabe von Meinungendurchdie „Aktivisten“ auf Grundstü-
cken von RWEnicht vom Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG umfasst. Soweit

man der Besetzung der Bäume und Grundstücke die Funktion einer Meinungs-
kundgabeunterstellt, wird hiermit gegenüber. RWE zudem ein psychischer, phy-
sischer und wirtschaftlicher Druck aufgebaut. Den „Aktivisten“ geht es gerade
nicht um einen mit geistigen Mitteln geführten Meinungskampf, sondern um eine
einseitige und eigenmächtige gewaltsame Durchsetzungihrer Interessen und
Ansichten. Hierauf erstreckt sich der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG jedoch
nicht.
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Dass Störungen des Geschäftsbetriebs der Antragstellerin bereits nicht den
Schutzbereichen derArt. 5 und 8 GG unterfallen, wurde bereits durch Urteil des
LG Köln 24 O 392/12 vom 16.08.2013 gegeneinen an einer Gleisblockadebetei-
ligten Störerfestgestellt und seitdem regelmäßig von verschiedenen Gerichten

der. Zivilgerichtsbarkeit in Prozessengegen Störerbestätigt.

Durch den Umstand, dass sich einzelne Personenfür längere Zeit in den Baum-
häusern aufhalten, wird schließlich auch die Unverletzlichkeit der Wohnung nach
Art. 13 GG nicht berührt. Die fraglichen Baumhäuserunterfallen nicht dem
Schutz des Art. 13 GG. Zwarsind grundsätzlich alle Räumeerfasst, die derall-
gemeinen Zugänglichkeit durch eine räumliche Abschottung entzogen und zur
Stätte privaten Lebens und Wirkens gemachtsind.

BGH,Urteil vom 24.07.1998, Az. 3 StR 78/98, Rz. 14 unter Verweis auf BVerfGE 89,
1,12

Einmal davon abgesehen, dass es praktisch gar nicht möglichist, im Vorfeld zu
untersuchen, welche der zahlreichen Baumhäuser oder sonstigen „Bauwerke“

überhauptdie Kriterien einer Wohnungerfüllen könnten, gelangt der Schutzbe-
reich des Art. 13 GG jedenfalls dort an seine Grenzen, wo am in Besitz genom-
menen Raum evidente Vorrechte Dritter bestehen.

Sachs, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2003, Art. 13, Rz. 19; Sachs, Verfassungs-
rechtIl, Grundrechte, B 13, Rz. 4

Solche evidenten Vorrechte Dritter bestehen insbesondere im Falle von Hausbe-
setzungen, welche mit dem vorliegendenFall vergleichbarsind. In beiden Fällen
besetzenDritte ein Gebäude bzw. ein Grundstück, von welchem sie zweifelsfrei
wissen, dass es im Eigentum einesDritten steht und sie daher zur Inbesitznahme
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt berechtigt sind. Dementsprechend kann
Art. 13 nicht als Rechifertigungsgrund für solche Besetzungen herangezogen
werden, da es an einer entsprechenden Berechtigung der Besetzerfehlt.

Hömig/Wolff, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 11. Aufl. 2016,Art.
13, Rz. 7; Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 79. Ergänzungslieferung, Stand:
Dezember2016,Art. 13, Rz. 12; Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht

in Baden-Württemberg,7. Auflage 2017, $ 5, Rz. 204; Nachbaurin Beck OK Polizei-
recht Baden-Württemberg,8. Edition, Stand: 15. August 2017, $ 31 PoIG, Rz. 20

Gegendie Grundrechtsberechtigung in solchen Fällen spricht zudem,dass Art.
13 Abs. 1 GG sonst der Durchsetzung berechtigter Räumungsansprüche des
Eigentümers aus Art. 14 GG entgegenstehen würde.

Fink in Beck-OK Grundgessiz, 30. Edition, Stand 01.03.2015, Art. 13, Rz.4

Könnte sich ein (Haus)Besetzer auf den Schutz des Art. 13 GG berufen, würde
dessen grundrechtlicher Schutz zu Lasten des Eigentümers erweitert, welcher

sich rechtmäßig verhält und lediglich von den ihm zustehenden Rechten Ge-
brauch macht. Es wäre verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar, wenndie offen-
sichtlich und bewusst rechtswidrige Inbesitznahmefremden Eigentums unter
Missachtung des Art. 14 GG gleichsam dazu führen würde, dass sich derjeweili-
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ge Störer selbst auf grundrechtlichen Schutz, namentlich den des Art. 13 GG
berufen könnte. Da dem bewusst rechtswidrigen Verhalten sonst der Vorzug ge-
genüber der berechtigten Inanspruchnahme von Grundrechten eingeräumt wer-

den würde, muss es dem Beseitzerverwehrt sein, sich auf den Schutz des Art. 13
GG zu berufen. Eine solche Berufung auf.den Schutz der Wohnung wäre evident

rechtsmissbräuchlich.

Demgemäßkannein (Haus)Besetzernicht geltend machen,dass Eingriffe gegen
ihn lediglich im Rahmender durch Art. 13 GG gesetzten Schranken möglich sei-
en.

So liegen die Dinge auch hier. Die Beseizer haben die Batınhänsenunteroffen-
sichtlicher und wissentlicher Missachtung der entgegenstehenden Eigentums-
rechte von RWEerrichtet und sind daher auch nicht schutzwürdig. Da der Beset-
zung des Grundstücksfolglich evidente Drittrechte in Form desArt. 14. GG ent-
gegenstehen, könnensich die „Aktivisten“ auf die Unverleizlichkeit der Wohnung
nach Art. 13 GG nicht berufen.

Folglich bleibt auf Seiten der „Aktivisten“ lediglich die grundrechtlich geschützte

allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG. .

Auch der ansonsten in Fällen der Hausbesetzung zu berücksichtigende Belang
der drohenden Obdachlosigkeit ist vorliegend - wenn überhaupt - nur mit äußerst
geringem Gewicht zu berücksichtigen. Dies beruht bereits darauf, dass die Un-
terkunft in Bretterverschlägen in Wäldern nach allgemeiner Ansicht bereits selbst
unter den Begriff der Obdachlosigkeitfällt.

Nach alledem stehen den grundrechilich geschützten Privatinteressen von RWE,
sowie dem überragendenöffentlichen Interesse an der Rohstoffversorgungledig-
lich geringfügige Interessen der „Aktivisten“ entgegen, welche hier ohne weiteres

zurücktreten. Ein Einschreiten der Polizei gegendie „Aktivisten“ steht folglich
nicht außer Verhältnis zu dem damit verfolgten Ziel undstellt sich insgesamtals
verhältnismäßig und damit auch rechtmäßig dar. Dem steht auchnichtdie not-
wendige Überwindung von Widerstand der „Aktivisten“ entgegen. Eine solche
Überwindung von Widerstand ist dem Bereich der Gefahrenabwehr gerade im-
manent und macht diesbezügliche Maßnahmennicht unverhältnismäßig. Andern-
falls könnten Störer durch Erweiterung undVerfestigung einespolizeiwidrigen
Zustandes diesen aufrechterhalten. Auch zu erwartender Widerstand steht einer
Räumungfolglich nicht entgegen, sondern ist vielmehr mit situationsangemesse-
nenpolizeilichen Mitteln wirksam zu bekämpfen.

VG Freiburg, Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. 349 (351).

Demnachist die Polizei befugt, gegen die„Aktivisten“ eine Platzverweisung zu
erteilen und diese entsprechend durchzusetzen.

a) Anspruch aufpolizeiliches Einschreiten (Verpflichtung)
Im vorliegenden Fall besteht auch eine über die Befugnis hinausgehendeVer-

pflichtung der Polizei zum Einschreiten.
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(1) Grundsatz: Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung
Die einzelnen NormendesPolizei- und Ordnungsrechtsstellen so genannte sub-

jektiv-öffentliche Rechte dar, da sie unter anderem dazu bestimmt sind, dem '
Schutz des Einzelnen zu dienen. Dies gilt sowohl für die Spezialbefugnisse,als

auchfür die polizeiliche Generalklausel.

Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht,9. Aufl. 2016, $ 5, Rz. 50; Mül-
ler-Franken, Beck-OK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen,8. Edition, Stand
10.08.2017, 8 5, Rz. 56

Solche subjektiv-öffentlichen Rechte vermitteln dem Bürger grundsätzlich einen
Anspruch auf hoheitliches Handeln. Da ein Einschreiten sowohl auf Grundlage
der Generalklauselals auch dereinschlägigen Spezialbefugnisse jedoch im Er-
messenderPolizei steht, folgt hieraus im Grundsatz "lediglich" ein Anspruch des
Bürgers auf ermessensfehlerfreie Entscheidung derPolizei.

VGHKassel, Beschluss vom 04.10.1983, Az. 8 TG 48/83

Stellt sich demnach im konkreten Fall sowohlein Einschreiten als auch das Untä-
tigbleiben der Polizei als ermessensfehlerfrei heraus, sind beide Alternativen
rechtmäßig. Ein’Anspruch des Bürgers auf Einschreiten besteht in diesen Fällen
nicht. Gleichwohl muss die Entscheidung der Polizei für oder gegenein Ein-
schreiten stetsfrei von Ermessensfehlern sein.

(2) Anspruch des Bürgers auf Einschreiten
Im Einzelfall kann sich der Anspruch des Bürgers auf ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung jedoch zu einem Anspruch auf Einschreiten verdichten. Dies ist immer
dannder Fall, wennein Einschreiten austatsächlichen oderrechtlichen Gründen
die einzige ermessensfehlerfreie-und damit rechtmäßige Maßnahmedarstellt. In
diesen Fällen ist die Polizei bzw. Ordnungsbehörde zum Einschreiten verpflichtet.
Manspricht von der so genannten "Ermessensreduzierung auf Null". Diese kann
sowohl das Enitschließungsermessenals auch das Auswahlermessenbetreffen.

vgl. hierzu BVerwG,Urteil vom 18.08.1960, Az. 1 C 42/59 = NJW 1961, 793; VGH
Kassel, Beschluss vom 07.12.1993, Az. 3 TG 2347/93 = NJW 1994, 1750

Soweit eine solche Ermessensreduzierungvorliegt, besteht eine objektive Hand-
lungspflicht der Behörde. Da es sich bei den Eingriffsbefugnissen derPolizei um
subjektiv-öffentliche Rechte handelt, hat der Bürger einen Rechtsanspruch da-
rauf, dass die Polizei dieser Handlungspflicht auch nachkommt.

(a) Anforderungen der Ermessensreduzierung auf Null
Eine Ermessensreduzierung auf Null und damit ein Anspruch des Bürgers auf
Einschreiten kommt immer dannin Betracht, wenn Rechtsgütern von bedeuten-
dem Wert erhebliche Gefahrendrohen und keine anderen, vorrangigenpolizeili-
chen Maßnahmenbestehen. \

Kugelmannin Beck-OKPolizei- und Ordnungsrecht Nordrhein-Westfalen,5. Edition,
Stand 20.05.2017, $ 3, Rz. 38 unter Verweis auf Bundesverwaltungsgericht 11, 95;
Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl. 2016, $ 10, Rz. 39
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Als "Rechtsgüter von bedeutendem Wert" gelten unter anderem Leben, Gesund-
heit, Freiheit sowie Eigentum des Bürgers.

Möller/Wilhelm, AllgemeinesPolizei- und Ordnungsrecht, 5. Aufl. 2003, Rz. 156;

Goldhammerin Beck-OKPolizei- und Sicherheitsrecht Bayern,5. Edition, Stand
01.07.2017, Art. 5 Rz. 40, explizit zum Eigentum OLG Hamm,Urteil vom
13.03.1998, Az. 11 U 186 - 97 =. NJW-RR 1999, 755

(b) Ermessensreduzierung im Hinblick auf das Entschließungsermessen
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen besteht im vorliegenden

Fall eine Ermessensreduzierung auf Null zunächst im Hinblick auf das Entschlie-
Rungsermessen. Das von der Störung betroffene Eigentum von RWEstellt ein
Rechtsgut von bedeutendem Wert dar. Das Eigentumist ein elementares Grund-
recht und sein Schutz von besonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.02.2000, Az. 1 BvR 242 / 91; Bun-
desverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2013, Az. 1 BvR 3139/08, 1 BvR 3386/08

Die Eigentumsgarantie steht im inneren Zusammenhang mit der Garantie per-
sönlicher Freiheit. Ihr kommt im Gesamigefüge der Grundrechte die Aufgabe zu,
dem Träger des Grundrechis einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Be-
reich sicherzustellen und ihm damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des
Lebens zu ermöglichen.

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 18.12.1968, Az. 1 BvR 638, 673/64, 200, 238,
249/56)

Damit stellt das Eigentum ein elementares Grundrecht von bedeutendem Rang
dar, in welches durch die Besetzung der „Aktivisten“ nachhaltig und dauerhaft
eingegriffen wird. Damit ist die Schwelle einer drohenden Gefahrbereits über-
schritten und in eine Störung umgeschlagen.Diese ist zudem von erheblichem
Gewicht, da sie der RWEdie ihr zustehenden Eigentümerbefugnisse vollständig
entzieht. Auch andere, vorrangige MaßnahmenderPolizei, stehen einem Ein-

schreiten nicht’entgegen.

Dass RWE, wie oben dargelegt, nicht uneingeschränkt Eigentümerin, sondern
teilweise (im Wesentlichen im Bereich der ehemals öffentlichen Straßen) auf-
grund bergbaulicher Überlassungsverträge „nur“ berechtigte Besitzerin der zu
rodenden Flächenist, ist unerheblich. Da aufgrund derVereinbarungendie un-
eingeschränkte jahrzehntelange bergbauliche Nutzung gestattetist, ist die berg-
bauliche Überlassung im vorliegenden Kontext dem Eigentum gleich zu stellen.

Neben dem bereits eingetretenen Schadenfür ein grundrechtlich geschütztes
Rechtsgut von besonderer Bedeutung kommt bei einer Haus- oder Grundstücks-
besetzung hinzu, dass sich der Eigentümer anders, als mit polizeilicher Hilfe nicht
wehren, mithin die Verfügungsgewalt über sein Eigentum zurückerlangen kann.
Damit ist der Eigentümerin diesen Fällen zwingend auf polizeiliches Einschreiten
angewiesen.

Becker-Eberhard in Münchner Kommentar zur ZPO, 5. Auflage 2016, $ 253, Rz. 56
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Vor diesem Hintergrund hat der Eigentümerbei einer Besetzung seines Hauses
oder Grundstücks einen Anspruch aufpolizeiliches Einschreiten.

VG Freiburg, Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1937, S. 349 (350);
Müller-Franken in BeckOK,Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 8. Edition, Stand:

10.08.2017, 8 5 HSOG,Rz. 61; Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage
2014, S. 122; Schoch, Besonderes Verwaltungsrecht, 15. Auflage 2013, Polizei- und
Ordnungsrecht, Rz. 161; Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Auflage 2016, $ 3,
Rz. 104.

Im Unterschied zu bestimmten Hausbesetzungsfällen, in denen potentieller
Wohnraum etwa zu Spekulationszwecken genutzt wird, worin unter Umständen
ein Verstoß gegen die Sozialbindung des Eigentumsvorliegen kann, der ggf. bei
der Ermessensausübung berücksichtigt werden könnte, verhält die Antragstelle-
rin sich in jeder Hinsicht redlich und nutzt die überlassenen Flächen ausschließ-
lich im gesetzlich undihr behördlich erlaubten Rahmen.

An der Räumung besteht auch ein gewichtigesöffentliches Interesse. Diesliegt
zum einen darin, durch die Räumungeinenpolizeilich praktisch unkontrollierten

„rechtsfreien“ Raum zu beseitigen und damit rechtsstaatliche Verhältnisse wie-
derherzustellen.

VG Freiburg, Urteil'vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. 349 (350).

Darüberhinaus ist zusätzlich die durch RWE übernommenestaatliche Aufgabe
deröffentlichen Daseinsvorsorge im Bereich der Energieversorgung zu beachten.
Bedingt durch technische Notwendigkeiten erfolgt der Abbau von Braunkohlein
bestimmten Abbauschritten, welchezeitlich ineinandergreifen und aufeinander
abgestimmt sind. Dem eigentlichen Rohstoffabbau sind hierbei verschiedene
Tätigkeiten zeitlich und flächenmäßig vorgelagert. Während deseigentlichen Ab-
baus erfolgen auf den künftigen Abbaufeldern bereits die Rodung von Bäumen

sowie die Vorfeldberäumung und die Abraumbeseitigung. Diese Arbeiten stellen
zusammenmit dem eigentlichen Abbau sowie auch der Wiederherstellung und
Rekultivierung einen kontinuierlich fortschreitenden akribisch geplanten Prozess
dar, sodass sich Verzögerungenin einem Bereich auf das:gesamte Vorhaben
auswirken. Soweit eine Rodung der Bäumeauf dem künftigen Abbaufeld nicht
erfolgen kann, könnenfolglich auch die übrigen Arbeiten,einschließlich des ei-
gentlichen Rohstoffabbaus wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt weitergeführt
werden. Da ein „Aufrücken“ der übrigen Maßnahmen, insbesondere deseigenitli-
chen Abbaus nur in engen Grenzen(technisch) möglich ist, gerät durch die Ver-
hinderung der Rodung das gesamte Vorhaben, mithin auch der Abbau selbst ins
Stocken. Derseitens der Bergverwaltung zugelassene Hauptbeiriebsplan bestä-
tigt die Ordnungsmäßigkeit des Betriebes im Einklang mit dem Bundesbergge-
setz (BBergG) und anderenöffentlichen Interessen ($ 48 Abs. 2 BBergG).

Da Braunkohle im derzeitigen Energiemix bundesweit einen Anteil von ca. 24 %
der gesamten deutschen Stromerzeugung hat, in NRW rund 40 %, hiervon der

Tagebau Hambach wiederum ca. 40 %, ist deren kontinuierlicher Abbaufür die
Aufrechterhaltung der Stromversorgung von wesentlicher Bedeutung. Kurzzeitige
Engpässe können zwar über Vorräte ausbereits freigelegter Kohle im Tagebau

überwundenwerden,dies jedoch nur in sehr begrenztem Maße, zumal danach
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der Ausfall der Kohlefreilegung erst wieder „aufgeholt“ werden muss. „Aufgeholt“
werden muss zudem auchdie in der letzten Rodungsperiode ausgefallene Ro-
dung. Da der Tagebau Hambachdergrößte seiner Art in Deutschlandist,leistet
er einen erheblichen Anteil an der nationalen Stromerzeugung. Damit stellt der
ungehinderte und kontinuierliche Abbau von.Braunkohle innerhalb dieses Tage-

baus ein erhebliches Gemeinwohlinteresse von überragender Bedeutung dar.
Die durch die Besetzung durchdie „Aktivisten“ bedingte Verhinderung der weite-

- ren Rodung führt zu einer Gefahrfür dieses Gemeinwohlinteresse. Diese ist auch
dringend, weil sieaufgrund der beschriebenentechnischen Abläufe den komplet-
ten Ausfall der Rohstoffversorgung aus dem Tagebau Hambach und damit Ein-

schränkungenin der Stromversorgung zur Folge haben kann.

Geradedie sichere und von den jeweiligen Wetterverhältnissen unabhängige
Stromversorgungfür private als auch industrielle Verbraucherist ein hohes
schützenswertes Gut. ‘

Demgegenüberist die eigenmächtige Durchsetzungeigenerpolitischer oder ge-
sellschaftlicher Anschauungenunter Inkaufnahmeoffenkundiger Rechisverlet-
zungen,anstatt die vorhandenenrechtssiaatlichen Instrumente zu nutzen,nicht
schutzwürdig. .

LG Köln 24 O 392/12, Urteil vom 16.08.2013
(Blockade der Hambachbahn): .
„Wegen des Gewaltmonopols des Staatesist es dem Beklagten nicht
gestattet, „sein Recht selbst in die Hand zu nehmen“. Würde man
dem Beklagten in seinerArgumentation folgen, dann wäre es dem
Beklagten ebenso erlaubt, jedes Kraftfahrzeug, Flugzeug oderjede
emittierende Anlage zu zerstören oder deren Nutzung zu unterbin-
den. Dass dies nicht sein kann und darf, liegt aufder Hand.“

LG Köln 26 O 151/15, Urteil vom 09.01.2017
(Abseilaktion Hambachbahn):
„Die Beendigung derstaatlich genehmigten Kohleförderung und Ver-
brennung durch die Klägerin kann der Beklagte angesichts des Ge-
waltmonopols des Staates nur durch eine gerichtliche Geltendma-
chung seines Anliegens bzw.politisches Engagementerreichen. Die
eigenmächtige Verletzung der genannten Rechtspositionen der Klä-
gerin ist dagegen von sämilichen in Frage kommenden Rechtferti-
gungsgründen nicht erfasst.“

OLG Köln 20 W 10/16, Beschluss vom 30.03.2016

(Abseilaktion Hambachbahn):

„Das politische Anliegen des Beklagten stehthier nicht zur Entschei-
dung. Selbst wenn seine Bedenken gegen den Abbau und die Ver-.
brennung vor Braunkohle in der Sache uneingeschränkt zu billigen
wären, würde daraus nicht ein Recht zu Selbsthilfe oder Notwehrfol-

gen.“

Im Rahmender vonderPolizei anzustellenden Ermessenserwägungeniritt die
Gefährdung dieses überragenden Gemeinwohlinteresses und des öffentlichen
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Interesses an der Herstellung rechtmäßigerZustände selbstständig.neben die
bereits eingetretene Schädigung desprivatrechtlichen Eigentums.Bei dieser
Sachlage, insbesondere vor dem Hintergrund des evident rechtswidrigen Verhal-
tens der „Aktivisten“,ist ein polizeiliches Einschreiten die einzig rechtmäßige Ent-
scheidung.Folglich ist bei einer solchen langanhaltenden, besonders schwerwie-

genden Störung deröffentlichen Sicherheit die Wiederherstellung rechtsstaatli-
cher Verhältnisse für die durch Art. 20 Abs. 3 GG an das Gesetz gebundene

Verwaltung unausweichlich.

VG Freiburg, Urteil vom 26.03.1987, Az. 4 K 6/86 = VBIBW 9/1987, S. 349 (351).

Hinzu kommt, dass anderweitiger Rechtsschutz gegendie vorliegenden Beein-
trächtigungennicht möglich, aber gebotenist, vgl. auch Leitsatz 2 des BGH-
Beschlusses vom 13.07.2017 (dazu oben).

Demnachliegt eine Ermessensreduzierung auf:Null dahingehend vor, dass ein
polizeiliches Einschreiten gegen die „Aktivisten“ die einzige rechtmäßige Hand-
lungsalternative darstellt.

Auchdie Tatsache, dass die Besetzung schonlängereZeit anhält, spricht nicht
gegen eine Ermessensreduzierung auf Null, da nur eine unmittelbar im Vorfeld
der Rodungstattfindende Räumungin Betracht kommi.Zeitlich frühere Räumun-
gen hätten den rechtswidrigen Zustand nur kurzeitig unterbrochen und wären
nicht effektiv gewesen, da eine erneute Besetzung sofort wiederstattgefunden’
hätte. Diese kann nur durch die unmittelbar im Anschluss an die Räumung vor-
genommene Rodungverhindert werden. .

Schließlich führt auch der Umstand, dass die Rodungletztlich vollendete Tatsa-
chen insofern schafft, als dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann,
nicht zu einer anderen Beurteilung. .

Zum einen werdendurch die polizeilichen Maßnahmenselbst (Räumung) noch
keine vollendeten Tatsachen geschaffen, sondern diese nur ermöglicht. Die Ro-
dung selbst erfolgt dann durch die Antragstellerin, und zwar auf der Basis von
Recht und Geseiz. So wurde im Rahmendiverser behördlicher und gerichtlicher
Verfahrenfestgestellt, dass der Tagebau Hambach - dies auch unter Berücksich-
tigung der umfassenden Rekultivierungsleistungen, Artenschutz- und sonstigen
Ausgleichsmaßnahmen- fortgeführt werden darf. Dabei wurden gerade auch
von Kohlegegnern vorgebrachte Aspekte im Zusammenhang mit dem Umwelt-
und Naturschutz bereits eingehend untersucht, ohne.dass es hierdurch zu einer
anderen Beurteilung gekommen wäre.

Zumanderen wäre insbesondere dieAntragstellerin bei Verweigern des Ein-
schreitens ebenso unwiederbringlich in ihren Rechten (Eigentum,Besitz, Vermö-
gen, Gewerbebetrieb) verletzt. Da bereits im vergangenenJahr keine Rodungs-
maßnahmendurchgeführt werden konnten,ist die Antragstellerin dringend darauf
angewiesen, nunmehrdie für den Tagebaufortschritt notwendigen Rodungen
durchzuführen. Es liegt auf der Hand, dass ein Braunkohlentagebaunicht einmal

eben - erst recht nicht für längere Zeit — „angehalten“ werden kann, ohne dass
es zu ganz erheblichen oder sogar zu überhaupt nicht mehr zu heilenden Beein-
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trächtigungen des Geschäftsbetriebs und (auchfinanziellen) Einbußen,mit er-
heblichen Folgenfür die Beschäftigten und die gesamte Region, kommt.

Im Hinblick auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt eingeschritten werdensoll, ver-
bleibt.der Polizei zwar regelmäßig ein (eingeschränkter) Ermessensspielraum.

Dieser Ermessensspielraum wird aber eingeschränkt durch die gegeneinander
abzuwägendenInteressen. Die Polizei kann wegendergesetzlichen Notwendig-
keit, die Rodungen im engenZeitfenster von Oktober bis Februar durchzuführen,
ihr Einschreiten nicht zurückstellen. Insbesondere ist es RWE wegen drohender
irreversibler Nachteile und schwerer Schädennicht zumutbar, auf unabsehbare
Zeit zuzuwarten, bis auch sämtliche anhängigen Klageverfahren im Zusammen-
hang mit dem Tagebau Hambach endgültig und rechtskräftig abgeschlossen
sind. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass gerade die besonderen natur-
schutzrechtlichen Fragestellungen, die in 2017 zu einem vorläufigen Rodungs-
stopp geführt hatten, mittlerweile von der zuständigen Behörde umfassend ge-
prüft wurden und der Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplans für den Tagebau

Hambach geradenicht entgegenstanden. Dabeiist auch zu berücksichtigen,
dassfüralle relevanten Genehmigungen nach eingehender behördlicher Prüfung
die sofortige Vollziehung angeordnet wurde und somit keine der noch anhängi-

gen Rechtsbehelfe aufschiebende Wirkung hat.

Das weitere Ermessen kann sich dann nur noch auf das genaue Datum des Ein-
schreitens (etwa auch unter Berücksichtigung der notwendigen Personaleinsatz-
planung) und die konkrete Tageszeit beziehen und bedarf einer Entscheidung in °
einem überschaubaren Zeitraum. Ein Recht auf Zuwarten auspolizeitaktischen
Gründen, dem keinezeitlichen Grenzen gesetzt wären,ist nicht gegeben.

Müller-Franken, Beck-OK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 8. Edition, Stand:
10.08.2017, 85 HSOG,Rz.61.

Dies gilt erst recht bei einer so frühzeitigen Antragstellung.

Eine Beschränkung des Ermessens besteht zudem insoweit, als dass die polizei-

liche Maßnahmeaucheffektiv sein muss.

Vor diesem Hintergrundist das Ermessen auchzeitlich dahin beschränkt, dass
ein Einschreiten nur unmittelbar im Zusammenhang mit den Rodungsmaßnah-
menstattfinden kann. Nur das unmittelbare Fällen der Bäume im Anschluss an
deren Räumung kann eine Neubesetzungeffektiv verhindern.

(c) Ermessensreduzierung im Hinblick auf das Auswahlermessen
Nebender Frage, ob die Polizei einschreitet,ist ihr auch bei der Frage, mit wel-
chem Mittel sie einschreitet, grundsätzlich ein Ermessen eingeräumt. Auch hier-
bei kommt eine Ermessensreduzierung auf Null und damit ein Anspruch auf ein
bestimmtes Mittel dann in Betracht, wenn nur dieses geeignetist, die Gefahr zu
beseitigen, also effektiv ist.

Dass eine Identitätsfeststellung oder erkennungsdienstliche Maßnahmenim vor-
liegenden Fall nicht in Betracht kommen, wurde bereits dargelegt. Zur Abwehr
der Gefahr bleibt daher lediglich die Möglichkeit, die Personen zum Verlassen
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des Grundstücks aufzufordern und diese Aufforderung ggf. zwangsweise durch-
zuseizen.Folglich ist im Falle von Grundstücks- und Hausbesetzungen auch das
Auswahlermessenauf Null reduziert.

Müller-Frankenin Beck-OK,Polizei- und OrdnungsrechtHessen,8. Edition, Stand:
10.08.2017, 8 5 HSOG,Rz. 61; Erbguth,Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage
2014, S. 122)

Damit ist das Auswahlermessenim Ergebnis auf eine Platzverweisung nach $ 34

Abs. 1 PoIG NRW und deren ggf. zwangsweise beschränkt, so dass ein An-
spruch auf diese konkrete Maßnahmebesteht.

b) Ergebnis
Als Ergebnisist festzuhalten, dass die Polizei im vorliegenden Fall sowohl zum

Einschreiten gegendie „Aktivisten“ berechtigt, als auch verpflichtet ist. Entspre-
chendesgilt für die Ordnungsbehörden.Diesgilt auch im Hinblick auf die Aus-
wahl des Mittels. Auf die Umsetzung dieser objektiv-rechtlichen Verpflichtung hat
RWEeinen Rechtsanspruch.

D. Zusammenfassung

Zusammenfassendbleibt Folgendesfestzustellen:

1. Die Besetzung von Grundstücken und Bäumen von RWEstellt eine rechts-
widrige Störung bzw. einenteilweisen Entzug sowohl des Besitzes als auch
des Eigentums sowie eine Störung des Gewerbebeiriebs dar und muss da-
her nicht geduldet werden. Daneben besteht eine Gefährdung deröffentli-
chen Energieversorgung.

2. RWEstehen gegendie „Aktivisten“ zivilrechtliche Ansprüche auf Herausga-
be des Grundstücks bzw. Beseitigung dieser Störung zu.

3. Die gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprücheist nicht möglich. Jedenfalls
wärengerichtlichtitulierte Ansprüchenicht vollstreckbar (BGH-
Rechtsprechung).

4. Davon den „Aktivisten“ eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung ausgeht, sind die Gefahrenabwehrbehörden zum Einschreiten befugt.
Dies gilt selbst dann, wenn nur private Rechisgüter von RWEbetroffen wä-
ren, da gerichtlicher Schutz nicht zu erlangenist.

5. Aufgrund der vorliegenden Fallgestaltung ist neben denörtlichen Ordnungs-
behörden,die indes nicht überdie nötigen Mittel verfügen, die Polizeifür die
gesamte Räumung(Platzverweisung. und Durchsetzungmittels unmittelba-
rem Zwang) originär zuständig.
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E:

1.

Der komplette Entzug der durch Art. 14 GG garantierten Rechte von RWE
sowie das überragend wichtige Interesse der Allgemeinheit an einer flächen-

deckenden undkontinuierlichen Stromversorgung überwiegen bei der vorzu-
nehmenden Abwägung gegenüberden Interessen der „Aktivisten“ derart,

dass ein Einschreiten die einzig rechtmäßige Alternative darstellt. Das Er-

messender. Polizei (und Ordnungsbehörden)ist insoweit auf Null reduziert,
zumaldie Antragstellerin andernfalls vollständig rechtlos gestellt wäre (vgl.

BGH-Beschluss vom 13.07.2017).

Daein Verweis der„Aktivisten“ vom Grundstück und ggf. dessen zwangs-
weise Durchsetzung unmittelbar im Vorfeld der Rodung die einzig in Betracht.
kommendeeffektive Maßnahme zur Gefahrenabwehrdarstellt, ist das Er-
messenauch diesbezüglich auf Null reduziert. .

Die Polizei (ünd Ordnungsbehörden)sind zum Einschreiten verpflichtet.

Abschließende Hinweise

Kartenmaterial

Kartenmaterial, in welchem die zu rodendenBereiche dargestellt sind, wur-
de derPolizei bereits überlassen. Diesem Antrag werden aus Sicherheits-
und Vertraulichkeitsgründen keine weiteren bildlichen Darstellungen der
Rodungszone beigefügt. Die weitere Detail-Abstimmung über das Vorge-
hen bei der Räumung und Rodungsollte bilaterial unter Berücksichtigung
der konkreten Umständeerfolgen. Weiteres Karten-Material wird bei Bedarf

“ zur Verfügunggestellt.

Personal und Gerät für Rodung

RWEPowerbereitet sich bereits intensiv auf die Rodungssaisonvor. Ent-
sprechende Aufträge und Bestellungen bezüglich Personal, Material und
Maschinen, welche die beabsichtigte Rodung durchführen sollen, sind er-
folgt. Es werden genügend Rodungspersonal und Maschinen im Einsatz
sein, so dass geräumte Bereiche jeweils umgehend gerodet werden kön-
nen und eine erneute Besetzung somit unmöglich wird. '

Personal und Gerät für Räumung

Ferner wird RWE Power neben Werkschutz-Personal zur Bewachung der
Rodungsarbeitenin erheblicher personeller Stärke jegliche ihr mögliche
technische Unterstützung für die Polizei zur Räumung der Besetzungen
und Barrikadenbereitstellen. Insbesondere wird RWE Power nach näherer
Bedarfsbestimmung durch die Polizei technische Gerätschaften, wie Hub-
bühnen oder Raupenbagger,bereithalten, außerdem frühzeitig die Unter-
stützung der Grubenwehrfür die etwa erforderliche Räumung von Erdbau-
werken organisieren, so dassdie Polizei auch hierauf bei Bedarf zugreifen

kann.
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4. Kurzfristige abschließende Klärung erforderlich

Sollten zu einzelnen Aspekten der obigen Darlegungen weitere Fragen
aufkommen, wird abschließend nochmals gebeten,diese frühzeitig zu

kommunizieren, damit weitere Belege und Nachweise kurzfristig vorgelegt
werden können und so die abschließende Klärung rechtzeitig vor Beginn
der Rodungssaison ermöglicht wird. Die Antragstellerin ist hierauf für die
ordnungsgemäßeFortführung ihres Geschäftsbetriebes dringend angewie-
sen.

Wir bitten daher um verbindliche Zusage der beantragten Räumung oder

rechtsmittelfähige Bescheidung bis spätestens zum 31. August 2018.

Mitfreundlichen Grüßen

RWE Power

 

Anlage 1 einstweilige Verfügung LG Aachen vom 27.11.2014 (12 © BEN)
Anlage 2 Plan bergbaulicher Nutzungszugriff RWE Power AG


